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I.

Die Geschichte des A usstellungsw esens läßt deutlich erkennen, daß tro tz  
vielfacher Enttäuschungen und abschreckender Erfahrungen die Ausstellungen 
als m it der industriellen Entw icklung der K ulturländer unlösbar verbundene 
w irtschaftliche Einrichtungen zu gelten haben. W enn man also von einer 
Reform des A usstellungsw esens spricht, so kann es sich nicht darum  handeln, 
diese w irtschaftlichen Einrichtungen grundsätzlich zu verneinen und ihnen die 
D aseinsberechtigung abzusprechen, sondern die geplante Reform kann nur 
darin bestehen, daß das A usstellungsw esen in die richtigen, dem w issenschaft
lichen und praktischen Bedürfnis von Technik und Industrie entsprechenden 
W ege geleitet und ein w irtschaftlich schädliches Ü berm aß verm ieden w ird. 
Die vielberufene A usstellungsm üdigkeit hat nur in den verw orrenen  Zuständen 
auf diesem Gebiet ihren Grund, sie mußte m it Notwendigkeit eintreten, nachdem  
m anche Industrielle und G ew erbetreibende und selbst ganze Länder sich in der 
Beteiligung an Ausstellungen übernom m en hatten, w eit über ihre Kräfte 
hinausgegangen w aren  und nun zu ihrem Schaden erkennen mußten, w ie stark  
sie den w irtschaftlichen W ert einer einzelnen Schaustellung überschätz t 
hatten. D ieser Ü berschätzung sind aber nicht nur m anche Industrielle v e r
fallen, sondern auch in noch höherem Maße viele U nternehm er und Förderer 
des A usstellungsw esens, auch städtische V erw altungen, die ohne genügenden 
Einblick in die V erhältnisse der Industrie ih rer S tadt, ihrem B ezirke oder gar 
ihrem Lande durch die Förderung von A usstellungen einen Dienst zu erw eisen 
suchen und e rs t durch den finanziellen M ißerfolg dieser V eranstaltungen eines 
B esseren belehrt w erden. M eistens w ird  bei solchen G elegenheiten das Aus
stellungsergebnis des einzelnen Industriellen gar nicht w eiter beachtet, m an 
hält sich vielm ehr in w irtschaftlicher K urzsichtigkeit nur an das finanzielle E r
gebnis des A usstellungsunternehm ens als solchen und beurteilt den W ert des 
U nternehm ens in der H auptsache nach dessen Bilanz. Nur in den seltensten
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Fällen ha t man es für nötig gehalten, einigerm aßen zuverlässige E rhebungen 
über die A ufwendungen der einzelnen A ussteller zu v e ran s ta lten ; m an w ürde 
sonst sicherlich e rs tau n t darüber gew esen  sein, in w ie  hohem  M aße der u r
sprüngliche V oranschlag des einzelnen A usstellers durch die w irklichen 
Schlußziffern seiner A usstellungsrechnung überschritten  w orden  ist. N am ent
lich bei der Beteiligung an größeren  ausländischen A usstellungen sind die un
vorhergesehenen  und m eist in ungenügender V orbereitung, m angelhafter O r
ganisation der U nternehm ungen oder unzureichender K enntnis der aus
ländischen A rbeiterverhältn isse  begründeten  B elastungen der A ussteller in 
ganz unerträg licher W eise gestiegen, und w enn zudem  noch der fälschlicher
w eise  erhoffte unm ittelbare Erfolg der A usstellung ausbleibt, so liegt der w irk 
liche G rund der M üdigkeit oder g ar der G egnerschaft gegen das A usstellungs
w esen  im allgem einen ziem lich nahe. E r kann nur gefunden w erd en  in einer 
f i n a n z i e l l e n  Ü b e r l a s t u n g  d e r  A u s s t e l l e r ,  die in offenem Miß
verhältn is steh t zu dem m öglichen w irtschaftlichen Erfolge ih rer Beteiligung, 
und zw ar auch in den verhältnism äßig w enigen Fällen, in w elchen  ein A us
stellungsunternehm en an sich als w irtschaftlich  berech tig t und angebrach t von 
allen B eteiligten anerkann t ist. D a is t denn w ohl begreiflich, daß die Industrie 
sich möglichst zurückhält und insbesondere eifrig gegen den D ruck zur B e
teiligung an A usstellungen sich w eh rt, w elcher leider so vielfach aus angeb
lich nationalen oder politischen G ründen von R eichs- und Landesbehörden 
oder von einflußreicher p riv a te r Seite  ausgeübt w orden  ist. Die durch hohe 
Schutzzölle gedeckten  und in S yndikaten  oder P reiskonven tionen  vereinigten 
L ieferan ten  staa tlicher V erw altungen sind un ter diesem  durchaus verw erflichen 
V erfahren im m erhin noch in der Lage, ihre A usstellungskosten bei künftigen 
S taatslieferungen w ieder hereinzubringen, w äh rend  die M asse der in freiem 
W ettbew erb  stehenden A ussteller die K osten der ihr aufgezw ungenen B e
teiligung m it R echt unerträglich  findet und dem entsprechend ferneren  Ge
legenheiten nur zu gern  aus dem W ege geht.

Die G ründe für die bezeichnete Ü berlastung der A ussteller sind seh r v e r
schiedener A rt; zum großen Teil liegen sie darin, daß b isher in den w eitaus 
m eisten Fällen bei der V orbereitung und D urchführung von  A usstellungen 
der T echniker nicht die ihm gebührende m aßgebliche und veran tw ortliche 
Stellung eingenom m en hat, vielm ehr seinen rein fachlichen W irkungskreis im 
besten  Falle un ter dem Kaufmann, dem V erw altungsbeam ten  oder dem nicht 
technisch gebildeten N ationalökonom en an zw eite r oder g a r d ritte r Stelle 
finden durfte. Diese T atsache  sollte für den V erein deu tscher Ingenieure 
Grund genug sein, dem industriellen A usstellungsw esen seine besondere Auf
m erksam keit zuzuw enden, und nicht nur im In teresse des S tandes der T ech
niker, sondern zum Nutzen der w issenschaftlicheil T echnik und des gesam ten 
vaterländischen  G ew erbefleißes an der so dringenden R eform  führend m it
zuw irken. G erade das A usstellungsw esen ist w ie kaum  eine andere E inrichtung 
des gew erblichen L ebens geeignet, die B e d e u t u n g  g e r a d e  d e r  w i r t 
s c h a f t l i c h e n  A u s b i l d u n g  d e s  I n g e n i e u r s  in der b re iten  Öffent
lichkeit e rkennbar zu machen. Die schönste Aufgabe des Ingenieurs, eine hoch
stehende technische G esam tleistung m it w eitestgehender Ökonom ie zu e r
reichen, is t auf diesem  w ichtigen G ebiete zu lösen, und ein F o rtsch ritt im 
A usstellungsw esen bedeu te t som it zugleich einen Erfolg derjenigen m odernen
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B estrebungen, w elchen die M onatschrift des V ereines deutscher Ingenieure 
zu dienen berufen ist.

Durch eingehende technisch-w irtschaftliche Arbeit bei der V orbereitung 
und Durchführung größerer A usstellungen können die auf die A ussteller en t
fallenden Lasten  w esentlich verringert w erden. Man überlege nur, w ie w ichtig 
e s  ist, für die in im m er größerer Zahl aufzustellenden Kraft- und A rbeits
maschinen aller A rt die zw eckm äßigsten T ransportw ege und B eförderungs
gelegenheiten auszuw ählen und das überaus lästige und verzögernde An
sam m eln von großen M assen von A usstellungsgütern auf den Bahnhöfen und 
auf dem Ausstellungsplatze durch rechtzeitige Verteilung zu verm eiden. Noch 
keine einzige der größeren in- und ausländischen A usstellungen der letzten 
dreißig Jah re  ha t in bezug auf die Zuführung, V erteilung und L agerung der 
A usstellungsgüter e tw as M ustergültiges geleistet; im mer w aren  es am letzten 
Ende die A ussteller, w elche die Folgen der begangenen Fehler m it ihrem 
O elde zu bezahlen hatten. Die vielfach gew ährte  teilw eise F rach tfreiheit der 
A usstellungsgüter hat solchen unvorhergesehenen Ausgaben gegenüber ke iner
lei Bedeutung. Noch viel schlim m er w a r es m eistens mit dem T ransport auf 
dem  eigentlichen A usstellungsplatze und besonders m it den Einrichtungen zur 
M ontage der M aschinen bestellt. Das k rasseste  Beispiel bot in dieser B e
ziehung die W eltausstellung in St. Louis 1904. H ier w a r in der großen, ganz 
aus Holz gebauten M aschinenhalle keinerlei M ontageeinrichtung vorhanden; 
m it Hilfe der allereinfachsten Dreifüße mußten die schw ersten  M aschinen
teile m ontiert w erden, so daß bei den durch die Arbeiter-U nionen stark  in die 
Höhe geschraubten Löhnen die M ontagekosten ganz unverhältnism äßig ge
ste ig e rt w urden. Kein W under, daß die Aussteller höchst unzufrieden 
w aren ! H ier kann nur die gründliche technische V orarbeit bessernd 
eingreifen, und die Beteiligung an Ausstellungen muß davon abhängig 
gem acht w erden, daß für Beförderung und M ontierung der Ausstellungs
güter und ebenso für die D em ontage und R ückbeförderung solche Ein
richtungen vorhanden sind, w ie sie die heutige G roßindustrie gebraucht und 
gew öhnt ist. Es darf fernerhin nicht m ehr als H auptaufgabe eines Aus
stellungsleiters oder eines R eichskom m issars angesehen w erden, eine äußere 
O rdnung und eine künstlerische D ekoration zu schaffen, man muß vielm ehr 
verlangen, daß die jew eilige Richtung der Technik und ihr innerer Zusam m en
h ang  m it der allgemeinen Kultur in der Ausstellung deutlich in die Erscheinung 
tr itt. Gewiß soll man dabei auch die äußere D ekoration und einen w ürdigen, 
a b e r bescheidenen Schmuck nicht vernachlässigen, dazu ist es aber nicht e r 
forderlich, eine ganze Reihe von recht kostspieligen Salon-A rchitekten in den 
D ienst des U nternehm ens zu stellen, und zw ar ujn so w eniger, als in der T a t 
unsere m odernen M aschinen auch in ihren äußeren Form en selbständige 
K unstw erke darstellen und der D ekoration nam entlich dann nicht sonderlich 
bedürfen, w enn sie den heutigen Anschauungen gemäß möglichst im B etriebe 
vorgeführt w erden. Eine gute Beleuchtung und Lüftung der Ausstellungs
räum e ist jedenfalls w ichtiger als alle D ekoration; auch auf diesem Gebiete der 
technischen A rbeit ist viel versäum t w orden.

W as das K unstgew erbe betrifft, w elchem  auf den größeren Ausstellungen 
m it R echt die besondere Aufm erksam keit zugew endet w ird, so b ietet sich 
auch in dieser Gruppe für den leitenden Ingenieur ein reiches Feld der T ätig 
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keit. W er kann denn nachw eisen, daß ein w elterfah rener Ingenieur auch 
in F ragen  des K unstgew erbes und in dessen Förderung  nicht ebenso u rte ils
fähig sei w ie ein A rchitekt oder selbst ein Spezialist, von dem V er- 
w altungsbeam ten  gar nicht zu reden? Je  w eite r w ir in der G üte der B au
stoffe und K onstruktionsm aterialien fortschreiten , um so m ehr gesta lte t sich 
die T ätigkeit des K onstrukteurs und des ausführenden Ingenieurs zu einer 
künstlerischen, und w er ohne V orurteil und offenen A uges die m odernen In
genieurw erke be trach te t, w ird  unschw er den engen Zusam m enhang zw ischen 
technischer A rbeit und künstlerischer L eistung erkennen. Es ist also gänzlich 
unberechtigt, dem m odernen Ingenieur m angelndes V erständnis für kunstge
w erbliche und künstlerische Leistungen vorzuw erfen  und ihn von der Leitung 
kunstgew erblicher Ausstellungen zu gunsten des A rchitek ten  auszuschließen.

Von größter W ichtigkeit für die A ussteller ist die V ersorgung des Aus
stellungsgeländes m it W asse r und B etriebskraft sow ie zuverlässige A ngaben 
über die B odenbeschaffenheit. Eine Sum m e von w ichtigen technischen F ragen  
ist in diesen A ndeutungen enthalten, die m eisten  unserer großen A usstellungen 
haben sie nur unvollkomm en gelöst. Die B eschaffung der B e trieb sk ra ft insbe
sondere ha t m eist zu außerordentlicher B elastung der A ussteller geführt, in
dem m an die E nergie m it einem  erheblichen A ufschlag auf die Selbstkosten  
an die A ussteller lieferte, um m it dem Ü berschuß die allgem einen K osten der 
A usstellung zu decken. D ieses w irtschaftlich  rech t bedenkliche V erfahren  ist 
in unserer Zeit, deren  ganze R ichtung auf die V erbilligung d er elektrischen 
E nergie und deren  allgem einste V erw endung hinausläuft, gänzlich unange
b rach t. Die zum B etriebe der A usstellung erforderliche E nergie sollte am  
besten  in der m odernsten  technischen A rt auf dem  A usstellungsplatze selbst 
e rzeug t und zu den der Industrie w ohlbekannten E rzeugungskosten  ohne be
sonderen A ufschlag an die A ussteller abgegeben w erden , da nur auf diese 
W eise die A ussteller in die L age kom m en, ihre säm tlichen M aschinen 
und G eräte  im B etriebe zu zeigen und den B esuchern  die universelle V er
w endbarkeit der elektrischen E nergie p rak tisch  vorzuführen. Is t die E rrich
tung eines zeitgem äßen K raftw erkes auf dem A usstellungsgelände n ich t an
gängig, so bleibt der B ezug der e lektrischen E nergie aus einem  anderen  
m odernen K raftw erke, e tw a einer T alsperre  oder einer anderen  Anlage, übrig» 
im m er aber sollte m an die üblichen hohen A ufschläge auf die E rzeugungs
kosten  der Energie verm eiden, um nicht den H auptzw eck  der ganzen Aus
stellung zu gefährden. W enn dieser H auptzw eck  dahin geht, außer der 
Förderung  der In teressen  des einzelnen A usstellers den Einfluß des F o rt
sch ritts  der w issenschaftlichen T echnik auf die allgem eine K ultur in den großen 
Zügen eines G esam tbildes darzustellen, so muß vo r allen D ingen die billige 
B etriebsk raft in ihren w irtschaftlichen und sozialen W irkungen gezeigt w erden . 
D ann w erden  auch die A ussteller in ihrem  eigensten  In teresse  b ere it sein» 
Leben und B ew egung in ihre Gruppen zu bringen und ihre M aschinen und 
G eräte im B etriebe vorzuführen, so daß das In teresse  des Publikum s in  g leicher 
W eise angereg t w ird , w ie es im D eutschen M useum in M ünchen so erfolgreich 
geschieht. Die Ausstellung in M ailand 1906, in w elcher der hohen S trom preise  
w egen die betriebsfähigen M aschinen m eistens Stillständen, kann als w arn en 
des Beispiel hier herangezogen w erden . Daß m an auch m it der E rhebung  des
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P latzm ieten  innerhalb verständiger G renzen bleiben sollte, b raucht wohl kaum 
hervorgehoben zu w erden.

Alle diese Erleichterungen für die A ussteller sind um so w ünschensw erter, 
als die auf die A usstellungsgegenstände zu verw endenden Ausgaben im V er
gleich m it früheren Jahrzehnten  ohnehin bedeutende S teigerungen aufw eisen. 
Die durch die technische A rbeit des Ingenieurs gefundenen und entw ickelten 
G rundsätze der K onzentration, der S tetigkeit und Selbsttätigkeit, der Abfall
verw ertung  usw., w elche heute fast alle Gebiete des w irtschaftlichen Lebens 
durchdringen, haben zu im mer größeren M aschinensätzen sow ohl bei den 
K raftm aschinen als auch bei den A rbeitsm aschinen geführt, dazu kommen Vor- 
bereitungs- und Hilfseinrichtungen aller Art, ein größeres B edienungspersonal 
für die Ausstellung, die erw eiterten  Ansprüche an die komm erzielle V ertretung, 
die Kosten für den Besuch und das Studium der Ausstellung durch die eigenen 
Ingenieure und m indestens einen Teil der geschulten A rbeiterschaft, kurz eine 
Summe von erheblichen Ausgaben, die bei den kleineren S ätzen und bei 
den w eniger sozialen Anschauungen früherer Zeiten unbekannt w aren . N am ent
lich die G roßindustrie kann heute, w enn sie ihre volle Leistungsfähigkeit zeigen 
will, nicht entfernt m ehr m it den A usstellungskosten, w ie sie vor dreißig und 
zw anzig Jahren  üblich w aren, auskom m en, alle Sachkundigen wissen, daß ein
zelne W erke auf einer einzigen Ausstellung bis zu einer Million M ark verausgabt 
haben, ohne auch nur den geringsten geschäftlichen Vorteil erkennen zu können. 
Daß hier Sparsam keit nottut, bedarf keines eingehenden Beweises, aber selbst 
dann, w enn sparsam  gew irtschaftet w ird, bleiben im mer noch sehr große 
außerordentliche Kosten übrig. U nter solchen V erhältnissen ist die Zurück
haltung insbesondere der G roßindustrie neuen A usstellungsplänen gegenüber 
durchaus berechtig t und verständlich; man verlangt mit Recht, daß nam ent
lich die amtliche Beteiligung des Reiches an Ausstellungen nur dann ausge
sprochen w ird, w enn die einmütige zustim m ende E rklärung m indestens der 
w ichtigsten Zweige der vaterländischen Industrie vorliegt, und nicht m it an
geblichen politischen Gründen für die Beteiligung vorgegangen w ird. Als 
G rundsatz muß gelten, daß höchstens in einer sieben- bis zehnjährigen Folge 
ein größerer Aufmarsch der Industrie veransta lte t w ird, w obei selbstverständ
lich nicht ausgeschlossen ist, daß einzelne Industriezw eige in besonders ge
eigneten Fällen sich an aussichtsreichen ausländischen Fachausstellungen be
teiligen. Das bisherige Z u v i e l  auf diesem Gebiete muß unbedingt verm ieden 
w erden, weil keines der im W ettbew erb  stehenden Industrieländer die über
mäßigen Opfer für immer w iederkehrende Ausstellungen dauernd aufzubringen 
verm ag. Insbesondere gilt dies für die deutsche Industrie, w elcher von R eichs
w egen erhebliche Lasten  für soziale Zw ecke auferlegt sind, und deren Stolz 
und Ruhm es bleiben muß, in der Fürsorge für die A ngestellten und A rbeiter 
an der Spitze aller Industrieländer zu m arschieren. Man tu t unserer Industrie 
und den Millionen ihrer Angehörigen keinen Dienst, w enn man aus bloßer Be
geisterung für nationale R epräsentation oder aus politischen, allgemeinen volks
w irtschaftlichen oder örtlichen Gründen die leitenden Kreise und die öffent
liche Meiunng für die am tliche Beteiligung des Reiches an größeren Aus
stellungen zu gewinnen sucht, so lange nicht aus solchen Kreisen der Industrie, 
denen besondere Erfahrungen im Ausstellungswesen zu Gebote stehen und ein 
sicherer Blick für die M arktlage eigen ist, der W unsch nach solchem V orgehen
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ausgesprochen w ird . N amentlich großen und allgem einen Ausstellungen, den 
sogenannten W eltausstellungen, gegenüber ist die größte V orsicht geboten, da e r
fahrungsm äßig m it dem P rogram m  einer A usstellung die B elastung des ein
zelnen A usstellers in bedenklicher P rogression  w ächst, w äh rend  die Möglich
keit des geschäftlichen N utzens der A usstellung noch w e ite r e ingeschränkt 
w ird . Von größtem  w irtschaftlichem  N utzen w ürde es sein, w enn der G rund
sa tz  durchgeführt w ürde, von großen allgem einen A usstellungen m indestens 
das A lltägliche und das Jah rm ark ta rtig e  auszuschließen und auf örtliche oder 
P rovinzialausstellungen zu verw eisen . A ber auch unter dem dann noch v e r
bleibenden A usstellungsm aterial m üßte eine sorgsam e kritische A usw ahl ge
troffen und alles Ü berflüssige zurückgew iesen w erden . Nur auf diesem  W ege 
können die G esam tkosten des A usstellungsw esens sow ohl für das Reich und 
die B undesstaaten  als auch für die einzelnen A ussteller auf ein erträg liches 
Maß zurückgeführt w erden.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  K o s t e n  d e r  o f f i z i e l l e n  
B e t e i l i g u n g  d e s  d e u t s c h e n  Z o l l v e r e i n e s ,  d e s  K ö n i g r e i c h s  
P r e u ß e n  u n d  d e s  D e u t s c h e n  R e i c h e s  a n  e i n e r  R e i h e  v o n  

g r o ß e n  a u s l ä n d i s c h e n  A u s s t e l l u n g e n . U

Jahr Ort der Ausstellung Kosten der amtlichen Beteiligung

1851 London 176 000 M Zollverein
1855 Paris 230 000 .
1862 London 300 000 „
1867 Paris 618 000 .
1873 Wien 3 210 000 „ Deutsches Reich und

420 000 „ Preußen
1876 Philadelphia 484 000 „ Deutsches Reich
1879 Sidney 800 000 „
1880 Melbourne 2 020 000 „
1893 Chicago 3600 000 „
1900 Paris 5 000 000 „
1904 St. Louis 3 500 000 „
1906 Mailand 370 000 „

Es w a r bere its  die R ede von  derjenigen E ntlastung der A ussteller, w'elche 
durch eine gründliche technische V orarbeit und durch verständ ige  technische 
A nordnungen bei A usstellungen m it S icherheit e rre ichbar ist. Im m er aber 
bleiben noch rech t erhebliche allgem eine A usstellungskosten übrig, deren 
D eckung nach dem bisherigen V erfahren den A usstellern in Form  von Abgaben 
aller A rt zugem utet w ird . D ieses V orgehen en tsprich t w eder der G erechtig
keit noch gesunden w irtschaftlichen A nschauungen. H at das R eich aus 
nationalen Gründen und zum Z w ecke ta tk räftiger F örderung  des heimischen 
G ew erbefleißes ein In teresse daran , auf einer g rößeren ausländischen Aus
stellung un ter einm ütiger Zustim m ung der Industrie am tlich aufzu treten , so

a) D iese Zahlen verdanke ich der Ständigen A usstellungs-K om m ission in 
Berlin.
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muß es billiger W eise die hauptsächlichsten Kosten dieser Beteiligung tragen 
und den A usstellern nur diejenigen Kosten auferlegen, w elche unm ittelbar mit 
den geschäftlichen In teressen  derselben Zusammenhängen. Gewiß soll dem 
einzelnen A ussteller von R eichsw egen nichts geschenkt w erden, unbillig aber 
ist es, die Kosten der nationalen R epräsentation, w elche zudem  häufig genug 
aus rein politischen Gründen erfolgt ist, und die den allgemeinen K ulturzw ecken 
gew idm eten Ausgaben ebenfalls ganz oder teilw eise auf die A ussteller ab 
w älzen zu wollen. Aus der nebenstehenden Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  
K o s t e n  der amtlichen Beteiligung des deutschen Zollvereines, des Königreichs 
P reußen und des D eutschen Reiches an einer Reihe von großen ausländischen 
Ausstellungen ergibt sich, daß für die nationale Beteiligung, deren Kosten sehr 
schw ankend w aren, die Aufwendungen bei w eitem  nicht in gleichem Maße 
gestiegen sind w ie bei den einzelnen Ausstellern aus der Großindustrie. D a
bei muß berücksichtig t w erden, daß die Zahl der deutschen A ussteller, so 
schw ankend sie auch bei den seh r verschiedenartigen In teressen in den ein
zelnen Ländern w ar, im allgemeinen im mer eine steigende R ichtung aufw ies.

Jedenfalls erkennt m an aus dieser Zusamm enstellung, daß die für die am t
liche Beteiligung an ausländischen Ausstellungen gem achten Aufwendungen 
ziemlich willkürlich gegriffen und von dem jeweiligen S tande des S taa tshaus
haltes abhängig w aren ; es haben hier allem Anschein nach diplomatische 
Schätzungen und die M einungen m aßgebender Persönlichkeiten eine w ichtigere 
Rolle gespielt als sachkundige Aufmachungen über den mutmaßlichen Bedarf 
für allgemeine kulturelle Zw ecke und für die nationale R epräsentation. Selbst
verständlich hängt dieser Aufwand eng zusam m en mit den Erfahrungen und 
dem Können der verschiedenen offiziellen A usstellungs-Kom m issare, aber im 
allgemeinen habe ich doch in einer dreißigjährigen kritischen Behandlung des 
A usstellungsw esens den Eindruck gewonnen, daß die Zuschüsse des Reiches 
niemals zureichend w aren, so daß vielfach an solchen Stellen gespart w erden  
mußte, aus denen w iederum  Belastungen der A ussteller entstanden. D as Un
zureichende des R eichszuschusses tr it t um so m ehr hervor, w enn m an in B e
trach t zieht, daß in den beiden letzten Jahrzehnten  allgemein W ert darauf ge
legt w urde, die nationale R epräsentation in größere charak teristische Monu
m entalbauten zu verlegen, w elche von R eichsw egen aus diesem Zuschuß e r
stellt w urden. Dazu kam en an sich durchaus gerechtfertig te große Ausgaben 
für eine w ürdige Vorführung des K unstgew erbes, so daß die Aufwendungen 
des Reiches für die rein industriellen und technischen Abteilungen im V er
gleich m it früheren Zeiten eher rückgängig als steigend w erden  mußten. Aus 
diesen Erw ägungen ergibt sich die N otwendigkeit, bei künftigen größeren Aus
stellungen für die amtliche Beteiligung des Reiches beträchtlich  größere Zu
schüsse zu bewilligen als b isher und dabei insbesondere auf die E ntlastung 
der A ussteller von allen solchen Ausgaben R ücksicht zu nehmen, w elche nicht 
in deren geschäftlichen In teressen begründet sind. M it dieser Forderung, die 
dem G rundsatz entspricht, daß man nicht häufig und planlos, dafür aber bei 
rech ter Gelegenheit mit w ürdiger nationaler R epräsentation auftritt, w ird 
zweifellos auch eine gründlichere Behandlung der A usstellungsfragen im 
B undesrat w ie auch im R eichstag erreicht, die nur von Nutzen sein kann. All
gemeine Regeln lassen sich ja nicht geben, w eil das A usstellungsw esen ebenso 
w ie alle anderen w irtschaftlichen Einrichtungen sich in s te te r Entw icklung b e 
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findet und der Gang der D inge von dem Zusam m enw irken zahlloser F ak toren  
abhängig is t; umso m ehr ab er muß m an schon aus R ücksicht auf die aufzu
w endenden R eichsm ittel eine b isher oft verm ißte gründliche Prüfung des Ein
zelfalles verlangen. Daß diese P rüfung im w esentlichen nur durch w irtschaft
lich gebildete T echniker erfolgen kann und daß den T echnikern  ebenso die 
m aßgebende L eitung bei der D urchführung von A usstellungen überlassen 
w erden  muß, liegt auf der H and. W enn diesem  V erlangen entgegengehalten  
w ird , daß nach den vo r einigen Jah rzehn ten  gem achten Erfahrungen der T ech
n iker keinesw egs eine Ü berlegenheit bei der D urchführung von A usstellungen 
bew iesen  habe, w eshalb  m an w ieder zu der B estellung von V erw altungs
beam ten  zu A usstellungskom m issaren habe greifen m üssen, so is t darauf zu 
erw idern , daß gew iß n icht ohne w eite res jeder T echniker, m ag  e r auch ein 
h ervo rragender T heoretiker oder ein gefeierter L eh rer sein, zum A usstellungs
kom m issar geeignet erscheint. Zu diesem  A m te gehört eben eine besondere 
w irtschaftlich-technische Schulung und Erfahrung, die nur in p rak tische r B e
tätigung gew onnen w erden  kann; auch spielt hierbei die F rage  der P ersönlich
keit w ie so vielfach bei öffentlichen Ä m tern eine w ichtige Rolle. Jedenfalls 
aber bringt der ungeschulte V erw altungsbeam te für das bezeichnete Amt eine 
erheblich ungeeignetere G rundlage m it als der gründlich gebildete, w enn auch 
noch ungeschulte T echniker. Es kann also g ar keinem  Zweifel unterliegen, 
daß un ter sonst gleichen V erhältnissen und bei vers tänd ige r B ehandlung der 
Personenfrage  der T echniker als A usstellungskom m issar sich b esse r be
w ähren  und nam entlich auch den In teressen  der A ussteller m it größerem  V er
ständnis entgegenkom m en w ird  als der V erw altungsbeam te, dessen W irkungs
k reis über das Form ale nur selten  h inausgeht. W arum  soll denn d er T ech
niker noch fernerhin dem V erw altungsbeam ten gegenüber zu rückstehen? Die 
Sache liegt h ier ganz ähnlich w ie bei dem W iderstande, den leider im m er noch 
unsere gesetzgebenden K örperschaften  und die m aßgebenden R egierungskreise 
dem E in tritt der w irtschaftlich-rechtlich  ausgebildeten V erw altungsingenieure 
in den staatlichen  V orbereitungsdienst en tgegensetzen. Auch h ier w ird  zum 
offenbaren Schaden des S taa tes, der S teuerzah ler und des w irtschaftlichen 
Lebens an dem überlieferten V orurteile zu gunsten des M onopols der juristischen 
Vorbildung des V erw altungsbeam ten festgehalten, obgleich in der m odernen 
Entw icklung von S ta a t und G em einde die V erw altung  ungleich m ehr B e
rührungspunkte m it der T echnik h a t als m it der üblichen juristischen V or
bildung. Die nur zu berech tig ten  Forderungen  des Ingenieurstandes betreffs 
der Zulassung der V erw altungsingenieure zum  staatlichen  und komm unalen 
V orbereitungsdienst sollten auch bei der B esetzung le itender S tellen im Aus
stellungsw esen B erücksichtigung finden, zum al für die D urchführung größerer 
A usstellungen eine gründliche K enntnis der industriellen V erhältn isse und der 
m it ihnen zusam m enhängenden G ebiete unentbehrlich ist. W enngleich die 
b isher auf internationalen A usstellungen für das D eutsche R eich tä tig  ge
w esenen  K om m issare, die in den letz ten  dreißig Jah ren  ausschließlich V er
w altungsbeam te w aren , für sich in A nspruch nehm en können, daß sie m it Eifer 
und S parsam keit gearbeite t haben, so bleibt doch ein gew altiger U nterschied  
bestehen  zw ischen ihnen und den der Industrie und der T echnik  angehörenden 
L eitern  der großen Industrieausstellungen in D üsseldorf 1880 und 1902 sow ie 
N ürnberg  1906. Die le tz teren  arbeite ten  bekanntlich  ohne unm itte lbare  S taa ts-
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U nterstützung auf Grundlage eines von P riva ten  aufgebrachten  B ürgschafts
fonds und trugen vor der gesam ten B evölkerung ihres B ezirkes die alleinige 
V erantw ortung nicht nur für den allgemeinen Erfolg der Ausstellungen, son
dern auch vor allem für das von zahllosen anderen Einflüssen abhängende 
finanzielle Ergebnis. Der R eichskom m issar dagegen hat nur dafür zu sorgen, 
daß er m it dem ihm bewilligten Reichszuschuß einen m öglichst großen Ein
druck erzielt, w ährend er für das allgemeine Ergebnis der A usstellung keine 
V erantw ortung trägt. W enn deshalb ein noch so rühriger V erw altungs
beam ter vor dieselbe Aufgabe gestellt w ürde w ie die Industriellen und Tech
niker in Düsseldorf und Nürnberg, so läge die Gefahr eines Scheiterns außer
ordentlich nahe. Diese Erw ägungen kommen bei der eben behandelten Frage 
der zw eckm äßigsten Leitung von A usstellungen sehr w ohl in B etracht.

Das In teresse der A ussteller und des gesam ten G ewerbfleißes richtet sich, 
w ie bereits oben ausgeführt w urde, insbesondere auf die S icherung gegen 
überm äßige Kosten der Beteiligung. Angesichts der Bedeutung der K osten
frage namentlich für die Großindustrie kann es nicht w undernehm en, daß viel
fache V ersuche gem acht w urden, den geschäftlichen Nutzen der Austeilungen 
auf einfachere und sicherere  A rt zu erreichen. Diese B estrebungen richten 
sich nam entlich auf den ausländischen M arkt in fernen G egenden und gehen 
von großen M aschinenfabriken und industriellen V erbänden für den V ertrieb von 
M assenerzeugnissen aus. Außer der dauernden Einrichtung von V ertretungen 
im Auslande hat man rech t erfolgreiche V ersuche mit der Entsendung von sach
kundigen, reise- und sprachgew andten Ingenieuren zur B earbeitung besonderer 
G ebiete gem ach t Es sind auf diese W eise in neuester Zeit durch das ta t
kräftige Vorgehen der M aschinenbauanstalt N ürnberg rech t umfangreiche Auf
träge aus China an deutsche W erke gefallen, w elche ohne dieses Vorgehen 
sicherlich w ie früher in englischen Händen geblieben sein w ürden. So e r 
freulich auch dieser Erfolg ist, so hat er doch keinerlei B ew eiskraft gegen das 
A usstellungswesen als eine unentbehrliche w irtschaftliche Einrichtung. Die 
Entsendung sachkundiger Spezialtechniker nach überseeischen Ländern  hat 
einen w esentlich anderen C harak te r als die Beteiligung an Ausstellungen, die 
sow ohl den ausländischen als auch den inländischen A bsatz zu fördern be
stim m t sind. D as erw ähnte V erfahren der geschäftlichen Erringung von Auf
trägen  kann deshalb recht wohl m it der Beteiligung an gut organisierten, in 
entsprechend langen Zeiträum en aufeinanderfolgenden internationalen Aus
stellungen Zusammengehen. Zu berücksichtigen ist ferner, daß die Ausstellungen 
neuerer Zeit nicht m ehr ausschließlich geschäftlichen Zw ecken dienen, w enn
gleich für den A ussteller die geschäftlichen In teressen  im m er vorw iegen. So
bald aber die amtliche Beteiligung des Reiches mit größerem  Zuschuß aus
gesprochen w ird, soll und muß die allgemeine Richtung unserer Zeit in der G e
sam tausstellung erkennbar sein. A u c h  d i e  A u s s t e l l u n g e n  s i n d  s o 
z i a l e r  g e w o r d e n  a l s  f r ü h e r ,  die K ulturvölker sind, so s ta rk  auch der 
W ettbew erb  auf dem W eltm arkt ihre w irtschaftlichen Kräfte in Anspruch 
nimmt, dennoch bem üht, außer ihrer gew erblichen Leistungsfähigkeit ihre so
ziale Fürsorge, ihr U nterrichtsw esen, ihre hygienischen und kulturellen E in
richtungen auf den größeren A usstellungen in besonderen Gruppen vorzu
führen und dem K ulturfortschritt der gesam ten M enschheit dam it dienstbar zu 
machen. Außer dem Vorteil der nationalen R epräsentation w ird dadurch
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im merhin ein gew isser Erfolg erzielt insofern, als die V ölker e inander näher 
kennen und schätzen lernen und die Einsicht gefö rdert w ird, daß w ah re  und 
ernste  K ulturarbeit nicht nur einer einzelnen Nation, sondern  der gesam ten 
M enschheit zugute komm t. Die w issenschaftliche T echnik insbesondere kann 
in diesem Belang als eines der w ichtigsten  E lem ente m oderner Ausstellungen 
gelten.

Es ist also nicht richtig, w enn man den W ert des A usstellungsw esens des
w egen verneint, w eil man denselben oder einen noch besseren  geschäftlichen 
Erfolg auf anderem  W ege billiger zu erzielen  gedenkt. W ir w ollen sogar 
davon absehen, daß auch dieser le tz te re  W eg keinesw egs im m er erfolgreich b e
tre ten  w ird. Eine Reihe von anderen  E rw ägungen aber kom m t in B etrach t. 
Zunächst ist die B earbeitung des engeren M ark tes und die K enntnis der 
Leistungen der nächstliegenden im W ettbew erb  stehenden Firm en nicht zu 
unterschätzen , sodann ist es nicht unw ichtig, daß den K onstrukteuren und In
genieuren unserer führenden W erke  von Zeit zu Zeit G elegenheit gegeben 
w ird, auf größeren  A usstellungen Studien zu m achen und sich an anderen Bei
spielen nam entlich auch in der Form gebung und in einer gew issen  künst
lerischen B etätigung zu vervollkom m nen. Auch an der B esichtigung von Fach
ausstellungen durch geschulte A rbeiter ha t der A rbeitgeber ebenso w ie der 
gesam te Gewerbfleiß des Landes ein nicht zu un terschätzendes In teresse. Man 
sieht aus diesen A ndeutungen, daß neben rein geschäftlichen G esichtspunkten 
eine ganze Reihe von anderen Z w ecken im A usstellungsw esen B erücksichtigung 
Findet und daß eine grundsätzliche G egnerschaft gegen A usstellungen nicht 
den G esam tinteressen  des G ew erbfleißes entspricht. D eshalb kann für uns nur 
das „W  i e“ und „W  a n n“ der A usstellungen in F rage  kom m en, und h ierüber 
gehen allerdings die A nschauungen auch un ter den berufensten  Sachkennern  
w eit auseinander.

Gegen allgem eine W eltausstellungen, w elche in der zw eiten  H älfte des 
alten Jah rhunderts oftm als v e ran s ta lte t w urden , hat sich in der gesam ten G roß
industrie im Laufe der Zeit eine s ta rk e  G egnerschaft gebildet. D iese großen 
allgem einen A usstellungen, die ja niem als W eltausstellungen im w ahren  Sinne 
des W ortes w aren , sondern  vorzugsw eise den In teressen  desjenigen Landes 
dienten, in w elchem  sie sta ttfanden , haben den A usstellern m annigfache E nt
täuschungen gebrach t; den im m er größeren A ufwendungen standen m eist gar 
keine oder nicht en tsprechende geschäftliche Erfolge gegenüber. In dem ufer
losen P rogram m  dieser Ausstellungen und in der Fülle des in zah lloser W ieder
holung D argebotenen entging der ruhige, gediegene F o rtsch ritt des G ew erbes 
dem Auge des B esuchers, und selbst den Fachleuten w urde  es seh r schw ierig  
gem acht, nur die allgem einen technischen A nordnungen so großer V eransta l
tungen richtig  einzuschätzen. Die M asse der A usstellungsbesucher ist ab er nur 
für äußerliche E indrücke und ungew öhnliche A bm essungen em pfänglich, ihr e r
schien der unentbehrliche „clou“ der W eltausstellung w ich tiger als der ge
w erbliche Fortsch ritt. D azu kam dann die A nziehungskraft der W elts täd te  
P aris  und London, und als diese nicht m ehr genügend w irk te , w äh lte  m an die 
überseeischen L änder zum S tandort der W eltausstellungen, um m it den R eizen 
der neuen W elt die Neugierigen anzuziehen. B esser und gediegener sind da
durch diese A usstellungen allerdings nicht gew orden, tro tz  der ungeheuren  
Summen, w elche zu einer einigerm aßen ansehnlichen R epräsen tation  aufge
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w endet w erden mußten. Die europäischen A ussteller w urden hier noch viel 
stä rk e r belastet als auf den älteren A usstellungen, ihre Lage w urde außerdem  
noch besonders erschw ert durch den ganz ungenügenden R echtsschutz für ge
w erblichen Fortsch ritt aller Art. Zudem gew ann man sehr bald die Ü ber
zeugung, daß tro tz  der V ortrefflichkeit des D argebotenen und tro tz  der ohnehin 
so großen Schw ierigkeiten des A usfuhrgeschäftes die handelspolitischen M aß
nahmen des Auslandes im m er m ehr auf den Ausschluß der fremdländischen 
W aren hinausliefen, so daß die großen A usstellungen nichts w eniger als die e r 
hoffte V ölkerverbrüderung im Gefolge hatten. Auch das Jah rm ark tartige  der 
großen Ausstellungen konnte nicht verm ieden w erden, dazu kamen dann die 
mannigfachen M ißstände im P reiserteilungsw esen und die Unmöglichkeit, inner
halb eines so großen R ahm ens zuverlässige Prüfungen von Erfindungen und 
N euerungen vorzunehm en.

Diese V erhältnisse haben im Laufe der Zeit zu der in industriellen Kreisen 
w eit verbreite ten  Anschauung geführt, daß eine S p e z i a l i s i e r u n g  d e r  
i n t e r n a t i o n a l e n  A u s s t e l l u n g e n  der m odernen Entw icklung am 
m eisten entspreche. Als leitender G edanke für das A usstellungsw esen w ird  
nicht m ehr eine die gesam te Industrie um fassende D arstellung angesehen, son
dern eine w eniger umfassende, aber in das W esen der darzustellenden In
dustriezw eige tiefer eindringende und spezialisierende Veranschaulichung. Man 
soll also einzelne, jeweilig besonders charakteristische Zweige der gew erblichen 
T ätigkeit zum G egenstände eines internationalen W ettbew erbes machen, dann 
w ird man auch ein viel besseres Urteil über die Leistungsfähigkeit der ein
zelnen Nationen gew innen als auf allgemeinen A usstellungen m it unbegrenz
barem  Program m . Auf diesem Gedanken beruht auch der vom V erfasser vo r 
einigen Jahren gem achte Vorschlag einer in Berlin zu veranstaltenden i n t e r 
n a t i o n a l e n  V e r k e h r s a u s s t e l l u n g ,  dessen Ausführung viel größeren 
Erfolg versprechen w ürde als die von anderer Seite bereits w iederholt vo r
geschlagene allgemeine W eltausstellung in Berlin. Es ist nicht zu leugnen, 
daß für die Förderung der w issenschaftlichen Technik die Sonderausstellungen, 
z. B. der m odernen K rafterzeugung, der K raftverteilung in einer Reihe von 
Industriezw eigen oder der M aterialprüfung, rech t erheblichen W ert haben, 
zum al dann, w enn Gelegenheit geboten w ird, gründliche U ntersuchungen über 
den wirklich erzielten Nutzen vorzunehm en. F ür Fachleute der versch ie
denen Richtungen w ie auch für einsichtige In teressenten  sind U nternehm ungen 
dieser A rt von der allergrößten Bedeutung. Auch die Kosten solcher Sonder
ausstellungen können gegenüber dem allgemeinen P rogram m  in mäßigen 
Grenzen gehalten w erden. Allerdings w ird  der bei den W eltausstellungen üb
liche M assenbesuch ausbleiben oder m indestens erheblich zurückgehen; dieser 
rein finanziellen E rw ägung aber steh t die B ereitw illigkeit der In teressenten  
zur Zahlung eines entsprechend hohen E intrittsgeldes und die M öglichkeit 
gegenüber, immerhin einen Teil des G roßstadtpublikum s durch Vorführung im 
Betriebe befindlicher M aschinen und G eräte, durch D em onstrationsverträge usw . 
anzuziehen. Die fortschreitende Bildung der breiten  V olksschichten w ird  diese 
B estrebungen m ehr und m ehr erfolgreich m achen. In kleinerem  Rahm en haben 
solche Sonderausstellungen auch ohne am tliche Teilnahm e der R egierungen 
bere its  im letzten Jah rzehn t vielfach rech t gut abgeschnitten; es liegt deshalb 
kein Grund vor, diesen w eniger geräuschvollen, dafür aber gediegeneren



252 ABHANDLUNGEN

U nternehm ungen den Erfolg der Zukunft abzusprechen. H ält m an den Z eit
punkt für eine große in ternationale Sonderausstellung für gekom m en, so muß 
m an allerdings dam it rechnen, daß zur D eckung der unum gänglichen allge
meinen Kosten eines solchen U nternehm ens en tsprechend große öffentliche 
M ittel zur Verfügung gestellt w erden , zum al die Sonderausstellungen besonders 
hone Aufwendungen der einzelnen A ussteller erfordern. Bei solchen G e
legenheiten kann denn auch die A uswahl der zuzulassenden G egenstände 
durch unparteiische Sachkenner un ter s tren g er Innehaltung des A usstellungs
program m s erfolgen. Schon in der Zulassung liegt dann eine gew isse A us
zeichnung, und die w eitere  P rüfung von M aschinen und A pparaten  auf die e r
zielte N utzarbeit w ird  bei günstigem  E rgebnis in der G eschäftsw elt einen ganz 
anderen E indruck hervorrufen  als die landläufige und w ertlose  P reiskrönung 
auf allgem einen A usstellungen. Bei der A usw ahl der zur A usstellung zuge
lassenen G egenstände durch unparteiische Sachkenner w ird  sich öfters Ge
legenheit bieten, aussichtsreiche, aber noch unentw ickelte  Erfindungen und 
Neuerungen in das rechte L icht zu rücken und unbem ittelte E rfinder und kleine 
F abrikan ten  durch R at und T a t zu erm untern. Auf großen allgem einen Aus
stellungen dagegen bleiben die unscheinbaren Dinge erfahrungsgem äß in der 
M asse des D argebotenen gänzlich unbeachtet, und nur in den seltensten  Fällen 
gelingt es, einen nicht durch große A bm essungen, ungew öhnliche Form en, durch 
sta rk es G eräusch oder grelle Farben  in die Augen fallenden G egenstand der 
B eachtung w e ite re r K reise oder auch nur der Spezialisten zuzuführen.

M an erinnert sich, daß auf der P a rise r W eltausstellung von 1900 die do rt zum 
erstenm al in g rößerer Ausführung auftretende Parsons-D am pfturbine, da sie 
nicht im dauernden B etrieb  gezeigt w urde, bei dem allgem einen Publikum  so gut 
w ie gar keine B eachtung fand und selbst von  m anchen T echnikern  gegen
über den großen stehenden, m it D rehstrom dynam os gekuppelten Dampf
m aschinen kaum  gew ürdig t w urde. Bei einer zw eckm äßig o rgan isierten  K raft
m aschinenausstellung w äre  diese unzutreffende B ew ertung  eines der w ich
tigsten F o rtsch ritte  unmöglich gew esen. Die Fachausstellungen haben  also 
auch in bezug auf die rechtzeitige E rkenntnis des W ertes  neuer K onstruktionen 
entschiedene V orzüge v o r den allgem einen Ausstellungen.

Daß das P reiserte ilungsw esen  einer gründlichen Reform , und zw ar auf in ter
nationaler G rundlage, bedarf, ist längst allgemein anerkannt. Es genügt keines
w egs, vor dem berüchtig ten  M edaillenschw indel öffentlich zu w arnen  und die 
G ew erbetreibenden  auf unsolide und fragw ürdige A usstellungsunternehm ungen 
rechtzeitig  aufm erksam  zu m achen, m an muß v ielm ehr das gesam te P rä 
m iierungsw esen der un ter am tlicher B eteiligung veran s ta lte ten  A usstellungen 
dadurch auf eine feste und zeitgem äße G rundlage stellen, daß vo r allem  die Zu
sam m ensetzung der Ju ry  der G erechtigkeit en tsp rich t und die v ielbeklagte 
B evorzugung des jew eiligen A usstellungslandes ausgeschlossen ist. A ußer
dem muß als G rundsatz aufgestellt w erden, daß die B eurteilung von M aschinen 
und G eräten  aller A rt nur auf Grund von vor den P re isrich te rn  erzielten  B etriebs
ergebnissen, n ich t aber, w ie es heute noch vielfach geschieht, an H and von 
Zeichnungen, B eschreibungen oder M odellen erfolgt. W enn außerdem  die Zahl 
d e r  zu verteilenden  M edaillen und Diplome auf G rund in ternationaler V er
einbarungen m öglichst eingeschränkt w ird , so gew innt das P räm iierungs
w esen  w ieder ein gew isses A nsehen, dessen es heute vollständig  erm angelt.
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Daß der Einfluß und die B etätigung der Techniker auch bei dieser Seite der 
Ausstellungsreform  die größte Bedeutung haben w ird, liegt auf der Hand.

Die hier nur angedeuteten Reform en des A usstellungsw esens w erden nach 
ihrer D urchführung diese unentbehrliche w irtschaftliche E inrichtung bereits in 
einem ganz anderen Lichte als bisher erscheinen lassen. B isher w ird  die am t
liche Beteiligung des Reiches an einer ausländischen Ausstellung nach Zu
stim mung oder gegebenenfalles auch w ider den ausgesprochenen W illen der 
m aßgebenden industriellen Kreise aus w irtschaftlichen, handelspolitischen oder 
geheim gehaltenen politischen Gründen vom B undesrat beschlossen, ein R eichs
kom m issar aus dem Kreise der V erw altungsbeam ten m it m ehr oder w eniger 
großer Erfahrung ernannt und dem R eichstage eine Vorlage zur Bewilligung 
m eist ganz unzureichender Geldmittel gem acht. F a s t ausnahm slos muß w egen 
unzureichender V orbereitung der Finanzfrage später eine Nachbewilligung e r
folgen. Der Reichstag, dem nicht ein einziger in A usstellungssachen erfahrener 
Techniker angehört, ist nicht im stande, die F rage der Reichsbeteiligung und 
ihres w irtschaftlichen W ertes seinerseits zu prüfen, zudem befindet e r sich in 
einer Zwangslage, da er durch V ersagung der geforderten M ittel den Bundes
ra t vo r dem gesam ten Auslande bloßstellen w ürde. Die staatsrech tliche Frage, 
ob nicht der R eichstag vo r der bindenden Beschlußfassung des B undesrates zu 
befragen sein w ürde, w äre  bei dieser Sachlage der besonderen Erw ägung 
w ert. M eist schon v o r  Bewilligung des R eichszuschusses beginnt nun der 
R eichskom m issar seine Tätigkeit, bei w elcher ihm seit einigen Jah ren  die von 
den m aßgebenden industriellen V erbänden begründete Ständige A usstellungs- 
Kommission für die deutsche Industrie zur Seite steht. Nach Einholung der 
notw endigen allgemeinen Angaben und N achrichten w ird  von den jeweilig zu
gezogenen A rchitekten der P lan der erforderlichen Bauten entw orfen, w ährend 
der Ingenieur gar nicht oder nur in zw eiter Linie befragt w ird. Man bedient 
sich s ta tt seiner mit Vorliebe einiger technischer A usschüsse, die m eist aus 
E isenbahntechnikern der S taatsbahnen zusam m engesetzt sind und in der Regel 
nur über ganz unzureichende Erfahrungen im A usstellungswesen verfügen. 
E rst bei der V orbereitung für die W e l t a u s s t e l l u n g  i n  B r ü s s e l  1910 
hat der R eichskom m issar verständigerw eise eine besondere technische Ab
teilung in seinem Fach eingerichtet, deren Tätigkeit zweifellos in der deutschen 
Gruppe deutlich erkennbar sein w ird. Sonst aber hat man sich bisher immer 
m it gelegentlicher Zuziehung eines im R eichs- oder Landesdienst stehenden 
Technikers begnügt; es hat sich gezeigt, daß auch h ier diejenige eigene 
Erfahrung im Ausstellungswesen fehlte, ohne w elche von einem wirklichen 
Erfolge nicht gesprochen w erden kann. Je  m ehr man es an einer gründlichen 
technischen V orbereitung und D urchführung der Ausstellungen fehlen ließ, um 
so ausgiebiger sta tte te  man den übrigen V erw altungsapparat aus, von dessen 
bureaukratischer Gebahrung m ancher A ussteller zu berichten weiß. Die größte 
Schw ierigkeit bestand von jeher darin, die genügende Anzahl von A usstellern 
aus der G roßindustrie zusam m enzubringen, um ein w enigstens einigerm aßen 
ausreichendes Gesamtbild der gew erblichen T ätigkeit herzustellen. Am leich
testen konnte man über die Beteiligung noch m it denjenigen industriellen V er
bänden einig w erden, w elche im w esentlichen auf Lieferungen an die S taa ts
bahnen, an das H eer und die M arine angew iesen sind, w eil diesen V erbänden 
immerhin die Möglichkeit bleibt, bei späteren  Lieferungen die Kosten der Aus-
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Stellung einzurechnen. Die nach der b e z e ic h n te n  R ichtung nicht gebundene 
G roßindustrie aber v ersag te  im m er m ehr, je größere A ufwendungen zu e r
w arten  w aren ; häufig genug ha t m an sich deshalb m it O utsidern begnügen 
m üssen, w elche die G elegenheit w ahrnahm en, für ihre F irm en eine durch 
scharfen W ettbew erb  nicht gefährdete R eklam e zu m achen. Von einer ernsten  
technischen A usw ahl der auszustellenden G egenstände und von einem zutreffen
den Gesam tbilde der technischen E ntw icklung der Industrie konnte unter 
solchen V erhältnissen keine R ede sein, und ebenso blieben auch die E rgebnisse 
der P re isverteilung  rech t fragw ürdig . M an w a r schließlich froh, w enn die Aus
stellung vo rüber w a r  und der U nm ut der A ussteller über die gem achte  üble 
Erfahrung im Stillen austoben konnte.

D iese Zustände w erden  eine w esentliche V erbesserung erfahren , w enn den 
technisch-w irtschaftlich  gebildeten K räften der m aßgebende Einfluß auf das 
A usstellungs'wesen eingeräum t w ird, w elcher ihnen nach der heutigen B e
deutung der w issenschaftlichen T echnik für die gesam te K ultur der M enschheit 
zukom m t. Von dem Nutzen der B etätigung technischer K räfte is t oben bereits 
in m annigfacher H insicht gesprochen w orden, es muß aber noch auf die be
sondere W ichtigkeit der M i t a r b e i t  d e s  T e c h n i k e r s  i n  l i t e r a 
r i s c h e r  B e z i e h u n g  hingew iesen w erden . Die B eschaffenheit fa s t aller 
K ataloge von größeren Ausstellungen läßt hier eine rech t bedauerliche Lücke 
erkennen. N icht nur die äußere Einteilung in die versch iedenen  G ruppen und 
die üblichen kurzen B eschreibungen der G egenstände sind rech t m angelhaft, 
sondern v o r allem zeigen die den K atalogen vorangestellten  allgem einen Ü ber
sichten über die Entw icklung der Industrie eine äußerst bedauerliche U nkennt
nis der ta tsächlichen V erhältnisse. W ie kann m an nu r S ta tis tikern  und 
N ationalökonomen, w elche in technischen D ingen vollkom m en L aien  sind und 
Industrie und G ew erbe n ich t aus eigener, in v e ran tw ortlicher Stellung e r
w orbener Erfahrung, sondern  nur aus der in d ieser H insicht rech t dürftigen 
L ite ra tu r kennen, die A bfassung dera rtig e r B erich te  anvertrauen , w elche oft 
genug das Kopf schütteln aller Sachkundigen auch des A uslandes e rreg t haben? 
L eider is t die Zahl unserer auf höherer W arte  stehenden  technischen  Schrift
steller noch im m er gering, ab er die Fähigkeit derselben w ürde  doch ausge
reicht haben, die bezeichneten  groben Fehler zu verm eiden. A ußerdem  sind 
doch die zahlreichen industriellen V erbände in der L age, ta tsäch liches M aterial 
in Hülle und Fülle zur V erfügung zu stellen, w elches dann nur von  fachkundiger 
H and geprüft und gesich te t zu w erden  brauch t. Ähnlich s teh t es m it den 
üblichen am tlichen B erichten  der A usstellungskom m issare; auch diese B erichte 
geben nu r ganz vere inzelt ein zutreffendes Bild der industriellen V erhältnisse 
und sind nam entlich in technischer B eziehung fa s t w ertlos. Auffallend is t es, 
daß in diesen B erichten  keine Aufstellung oder m indestens eine sachverständ ige 
Schätzung der der G esam theit der A ussteller durch  ih re  B eteiligung e r
w achsenen  K osten enthalten  ist. Bei der B edeutung der K ostenfrage für die 
A ussteller w ürde durch solche Zahlen, deren  E rm ittlung zum  e rs ten  M ale auf 
der B ayerischen  L andesausstellung in N ürnberg 1906 versuch t w orden  ist, em 
klares Bild über die Zulässigkeit der B elastung der Industrie geschaffen w erden . 
B isher h a t ferner noch kein R eichskom m issar die naheliegende A ufgabe erfaßt, 
den deutschen A usstellern und B esuchern ausländ ischer A usstellungen das 
Studium  der Industrie des betreffenden L andes durch V e r a n s t a l t u n g
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v o r .  V o r t r ä g e n  u n d  v o r  a l l e m  v o n  t e c h n i s c h e n  A u s f l ü g e n  
zu  erleichtern. Die Durchführung dieser Anregung w äre von der größten 
W ichtigkeit, sie w ürde an W ert sogar den m ancher größeren Aus
stellung übertreffen. Daß man bei solchen Gelegenheiten nicht nur technische 
Studien m acht, sondern auch A rbeiterverhältn isse und soziale Einrichtungen 
aller A rt kennen lernt, ist für das richtige V erständnis frem dländischer Industrie 
von großem W ert; diese Kenntnis b ietet die beste Ergänzung und Vertiefung 
des auf der Ausstellung D argebotenen. W enn technische Kräfte in der Leitung 
größerer Ausstellungen maßgebend gew esen w ären, so w ürde es höchst w ah r
scheinlich überflüssig sein, hier diese Anregung zu geben.

Eine äußerst w ichtige A ngelegenheit endlich ist die B e h a n d l u n g  d e s  
A u s s t e l l u n g s w e s e n s  i n  d e r  T a g e s p r e s s e .  Man weiß aus lang
jähriger Erfahrung, daß nur ein ganz verschw indender Teil der m aßgebenden 
P resse w irklich kritische und brauchbare A usstellungsberichte liefert, weil es 
an V erständnis für die allgemeine W ichtigkeit des A usstellungsw esens und an 
den nötigen technisch gebildeten K räften fehlt. Man begnügt sich deshalb zu
m eist mit der Veröffentlichung feuilletonistischer Berichte, die nur in den 
seltensten Fällen eine zutreffende W ürdigung der gew erblichen Tätigkeit e r
kennen lassen und m eist an Äußerlichkeiten und prunkhaftem  A uftreten Ge
fallen finden. D er w ahre Kern der Dinge bleibt daher einem großen, wenn 
nicht dem größten Teile selbst des gebildeten Publikums verschlossen, und 
daher komm t es auch, daß w eite Kreise unserer B evölkerung nur ein äußerst 
geringes V erständnis für den ununterbrochenen Fortsch ritt der Technik zeigen 
und nur dann erstaunt aufblicken, wenn gelegentlich etw as Sensationelles, 
w ie gegenw ärtig  der Lenkballon und die Flugm aschine, in die Erscheinung tritt. 
Durch gem einverständlich geschriebenes, dennoch aber gründliches technisches 
M aterial, w elches den V ertretern  der P resse  oder den Zeitungen unm ittelbar zur 
Verfügung zu stellen w äre, könnten die L eiter größerer Ausstellungen und die 
Kommissare der einzelnen L änder die Zw ecke der Ausstellungen sowohl als 
auch das allgemeine V erständnis technischen F o rtsch ritts in hohem Grade 
fördern. Von der A rt der D arstellung hängt in solchen Dingen alles ab, und 
deshalb w äre  es w ünschensw ert, daß literarisch veranlagte T echniker viel 
m ehr als b isher ihre Feder der T agespresse zur Verfügung stellen. Die ge
sam te Stellung des technischen S tandes und die verständige W ürdigung seiner 
Betätigung in der Öffentlichkeit hängt mit einer zielbew ußten V ertretung in der 
T agespresse eng zusam men. Mag man auch manchem  Vorurteil begegnen und 
bem erken, daß die Behandlung technischer F ragen in der T agespresse nicht 
im mer verdau t und verstanden w ird, ein T rost liegt jedenfalls darin, daß jede 
Art von W issenschaft zur vollen Erkenntnis eine ernste geistige M itarbeit e r
fordert und daß auch ein gediegenes K unstverständnis nur in gründlicher Arbeit 
erw orben w ird. M ittels der T agespresse kann das große Publikum allmählich 
zu einer regen Anteilnahme am technischen F o rtsch ritt und an der industriellen 
Entw icklung erzogen w erden. Diesem bedeutungsvollen Ziele näher zu 
kommen, sollten alle literarisch befähigten Techniker in viel größerem  Maße 
als bisher tatkräftig  m itw irken. Größere, gut organisierte Ausstellungen bieten 
zu sachlichen Berichten in der T agespresse und zu allgem einer technischer 
Belehrung die beste Gelegenheit, die im G esam tinteresse der Technik nach 
aller Möglichkeit ausgenutzt w erden sollte. (Schluß folgt.)
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EIGENTUMSVORBEHALT AN MASCHINEN.
Von Ingenieur FR. FRÖLICH, Düsseldorf.

Keine R echtsfrage hat in den letzten  Jah ren  die M aschinenindustrie so 
seh r bew egt w ie die F rage, w iew eit M aschinen durch Einbauen in ein G rund
stück  oder G ebäude zu „w esentlichen B estandteilen“ dieses G rundstückes oder 
G ebäudes w erden  und dam it nicht m ehr G egenstand besonderer R echte sein 
oder w erden  können. D iese F rage  is t ganz plötzlich aufgetaucht, so daß die 
B egleitum stände e tw a an jene bekannte  R echtsfrage über den D iebstahl 
von elektrischem  Strom  erinnern. Im vorliegenden Falle handelt es sich aber 
nicht um eine technische N euheit oder um eine Erscheinung, die bei der Auf
stellung der R echtsgrundsätze noch nicht vorhanden  oder in ih rer B edeutung 
noch nicht völlig erkann t w a r; denn M aschinen w erden  se it langen Jahren  
gehandelt und noch dazu von jeher auch un ter den Form en, die je tz t von der 
neueren R echtsprechung als unw irksam  bezeichnet w erden.

Von jeher h a t es V erkäufe von M aschinen un ter E igentum svorbehalt ge
geben. W oher kom m t nun diese plötzliche Ä nderung der R ech tsverhä ltn isse?  
Die A nschauungen der juristischen und industriellen K reise gehen in diesem 
P unkte auseinander. Die juristischen K reise — h ierun ter sind nur die rech t
sprechenden K reise verstanden , denn viele nam hafte Ju risten  haben sich im 
G egensatz zu der R echtsprechung der A nsicht der industriellen K reise an
geschlossen — behaupten, es habe keine Ä nderung der R ech tsverhältn isse  
s ta ttgefunden; die industriellen K reise dagegen beklagen die neuerdings ein
g etretene U nw irksam keit einer V ertragform , die für das w irtschaftliche Leben 
von einschneidender B edeutung ist, und v e rtre ten  die Ansicht, daß der R echt
zustand  gegenüber den V erhältnissen v o r dem Ink rafttre ten  des BGB sich 
geändert hat. D as sind M einungsverschiedenheiten , in denen eine Einigung 
sich w ohl kaum  herbeiführen lassen w ird . T ro tzdem  erschein t es zw eck
mäßig, die A nschauungen der Industrie h ier ku rz  darzulegen.

Auch von juristischer Seite w ird  zugegeben, daß in versch iedenen  Einzel
staa ten  (Sachsen, B ayern , W ürttem berg  usw .) der E igentum svorbehalt, wenn 
auch nur un ter gew issen B eschränkungen, früher Geltung gehab t hat, dagegen 
w ird  für das G ebiet des preußischen R echtes die W irksam ke it des E igentum s
vorbehaltes von den ju ristischen K reisen vernein t.

D as preußische L andrech t unterschied  zw ischen „S ubstanzte ii“ und „P e rti
nenzen“, das BGB unterscheidet zw ischen  „w esentlichen B estandteilen“ und 
„Zubehör“ . Die Begriffe „S ubstanzteil“ und „w esentlicher B estand te il“ sind 
aber nicht identisch, sondern der Begriff des „w esentlichen B estandteiles" 
greift w eiter, indem jede m it dem G rund und B oden verbundene S ache ein 
w esen tlicher B estandteil des G rundstückes und jede zur H erstellung eines Ge
bäudes eingefügte Sache w esen tlicher B estandteil des G ebäudes und dam it 
auch des G rundstückes w ird , w obei die besondere B estim m ung des G ebäudes 
von m aßgebendem  Einfluß ist. Die hierin  ausgesprochene rechtliche Not
w endigkeit des E igentum süberganges ist viel zw ingender als die B estim m ungen 
des preußischen L andrech tes, nach denen „S ubstanzte ile“ diejenigen w aren , 
©hne die eine Sache nicht das sein kann, w as sie vo rste llen  soll oder w ozu sie 
bestim m t ist, w obei eine V eränderung der S ubstanz so lange noch nicht ein-



IraL als durch Änderung oder V erw echselung einzelner Teile die Sache w eder 
vernichtet, noch in ihrer Hauptbestim m ung verändert w urde.

Abgesehen von diesen Bestimm ungen, die bere its  eine V erschiebung zu
gunsten des w esentlichen B estandteiles bedeuteten, enthielt das preußische 
L andrecht ziemlich w eitgehende beschränkende Bestim m ungen über die „P e r
tinenzen“, w ährend das BGB über das „Zubehör“ sich lediglich unter der 
E inschränkung ausspricht: „ohne B estandteil der H auptsache zu sein“1). Ge
rade die letztere Bestimm ung bedeute t eine erhebliche E inschränkung des 
Zubehörs gegenüber den Pertinenzen.

B etrachten w ir nunm ehr die R echtsgepflogenheit vor der Einführung des 
BGB, so zeigt sich, daß zw ar gelegentlich M aschinen als Substanzteile 
e rk lä rt w urden, ebenso finden sich aber Entscheidungen, in denen M aschinen, 
die mit dem G rundstück fest verbunden und sogar eigens für den besonderen 
Zw eck des betreffenden Fabrikbetriebes aufgestellt w aren , als Pertinenzen 
erk lärt w urden. Die R echtsanschauung w a r im allgem einen dem M aschinen
lieferer günstiger, zahlreiche Entscheidungen der unteren Instanzen erkannten 
den E igentum svorbehalt an Maschinen ohne w eiteres als zu R echt bestehend 
an, demzufolge w urde in den m eisten Fällen der E igentum svorbehalt von den 
beiden vertragschließenden P arte ien  als geltend angesehen.

Mit den V orarbeiten für das BGB und ers t rech t nach dessen Einführung 
vollzieht sich die Änderung. Die schärferen R echtsanschauungen gegenüber 
den auf ein G rundstück oder in ein G ebäude eingebrachten Sachen, insbeson
dere Maschinen, w urden in einigen Urteilen ausgesprochen; dadurch w urden 
die Käufer und die H ypothekengläubiger auf den für sie günstigeren R echt
zustand aufm erksam , und von da an w urde der E igentum svorbehalt, w enn 
irgend möglich, angefochten.

Da die für die Geltung des Eigem tum svorbehaltes notw endige Zubehör
eigenschaft der eingebrachten M aschine im G esetz durch keine positiven B e
stim mungen gekennzeichnet ist, die einzige Bestim m ung vielm ehr nur von 
Sachen handelt, die nicht B estandteil der H auptsache sind, so spitzt sich die 
F rage über die G ültigkeit des E igentum svorbehaltes darauf zu, ob die M aschine 
w esentlicher B estandteil des G rundstückes oder des G ebäudes is t oder nicht. 
Dafür sind w iederum  nur die tatsächlichen V erhältnisse maßgebend. So is t es 
dann gekommen, daß, abgesehen von der Änderung des R echtzustandes, auch 
eine R echtsunsicherheit e ingetreten  ist, die dringend Abhülfe heischt; dies 
umso mehr, als durch die neuere R echtsprechung des R eichsgerichtes außer 
dem „Gebäude“ an sich auch die „Fabrik“, d. h. die G esam theit des Grund
stückes m it den darauf errichteten  Fabrikgebäuden und den hierin befind
lichen M aschinen als eine einheitliche Sache hingestellt w urde, die nicht durch 
Fortnahm e w esentlicher B estandteile — und die M aschinen w erden als solche 
angesehen — ze rs tö rt w erden dürfe. D abei w erden aber von der R echt
sprechung die Begriffe Fabrik  als „B etrieb“ und Fabrik  a ls „G ebäude“ nicht
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streng auseinander gehalten, sondern je nach den jeweiligen U m ständen zur 
&  Anwendung g e b ra c h t

D aran hat auch die bekannte R eichsgerichtsentscheidung des 5. Z ivilsenates 
vom 2. Novem ber 1907 nichts geändert, obwohl sie vielfach als eine Umkehr

jit ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ —-
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in der Auffassung des R eichsgerichtes in dieser F rage  angesehen w ird . Sie 
sprich t aus:

„Daß M aschinen nur dann als B estandteile eines gew erblichen Ge
bäudes, insbesondere einer Fabrik  e rach te t w erden  können, w enn das Ganze 
nach der V e r k e h r s a u f f a s s u n g  als eine Sache gilt.“
D adurch aber w ird  die R echtsunsicherheit nur noch verm ehrt, denn w as 

in einem T eile des R eiches als V erkehrsauffassung angesehen w erden  mag, 
darüber kann man in einem anderen  Teile en tgegengesetz ter A nsicht sein. W as 
aber das R eichsgericht selbst als „V erkehrsauffassung“ anerkennt, das sag t 
der 7. Z ivilsenat in seiner Entscheidung vom 29. Mai 1908, w orin  er ausführt:

„E s ist hervorzuheben , daß von der V erkehrsauffassung nur sow eit 
die R ede sein kann, als bei den an den betreffenden Zweigen des V er
kehrslebens beteiligten K reisen sich einheitliche A nschauungen heraus- 
gebildet haben. Es kann dabei n icht einseitig den A nschauungen der 
M aschinenfabrikanten und der in den B ahnen dieser A nsichten sich be
w egenden S achverständ igen  m aßgebliche B edeutung beigem essen  w erden, 
sondern es erschein t ebenso w esentlich, w elche A uffassungen hinsichtlich 
dieser F rage  bei den E igentüm ern der F abriken  und den R ealberechtig ten  
bestehen, da deren A nsichten bei der Feststellung, w elche  A nschauung der 
„V erkehr“ hegt, genau der gleiche A nspruch auf B erechtigung zusteht, wie 
den A nsichten der M aschinenfabrikanten. E rw eist sich, daß die Auf
fassung in den versch iedenen  beteilig ten  K reisen n ich t übereinstim m t, so 
entfällt dam it das V orhandensein einer V erkehrsanschauung, der der R ichter 
zu folgen hat.“
So richtig diese Ausführungen an sich sind, so sicher begraben  sie aber 

auch die B edeutung der „V erkehrsauffassung“ für die E ntscheidung der Frage, 
ob eine M aschine w esentlicher B estandteil eines G ebäudes oder G rundstückes 
is t oder n ich t

Die neueren Entscheidungen des R eichsgerichtes haben nun zur Lösung 
der g r u n d l e g e n d e n  F rage, w odurch die B estandteileigenschaft einer 
M aschine festgeleg t w erde, nicht das geringste  be igetragen , und es is t ein 
das U rteil der A llgem einheit v e rw irren d er T rugschluß, w enn von der T ages
p resse  und in juristischen K reisen die neueren E ntscheidungen des obersten 
G erichtshofes als eine U m kehr der R echtsprechung  bezeichnet w erden , mit 
der allen A nsprüchen der M aschinenindustrie G enüge getan  sei.

Es ist zuzugeben und anzuerkennen, daß das R eichsgerich t durch seine 
neueren E ntscheidungen den K reis derjenigen Fälle, in denen der E igentum s
vorbeha lt unw irksam  w ird, m ehr und m ehr eingeengt h a t; nam entlich is t für 
alle diejenigen M aschinen, die als v e rtre tb a re  Sache, a ls  M ark tw are  (katalog
m äßig) gehandelt w erden , durch m ehrfache E ntscheidungen ausgesprochen, 
daß sie im allgem einen ihre Selbständigkeit behalten. A nzuerkennen ist ferner, 
daß auch der Begriff der „w irtschaftlichen E inheit“ durch die neuesten  Ent
scheidungen seh r viel von seiner ursprünglichen Schärfe verlo ren  hat, und end
lich, daß M aschinen, die sich entfernen lassen, ohne daß das G ebäude Be
schädigungen erleidet, nach den neueren Entscheidungen des R eichsgerichtes, 
w enigstens des 5. Z ivilsenates, im allgem einen selbständige E inzelkörper 
bleiben und n icht m it dem G ebäude zu einer Sache verschm elzen. Alles das 
ist ja seh r erfreulich, nam entlich w enn m an dam it die früheren E ntscheidungen 
vergleicht, aber die U nsicherheit der F rage  über die B estandteile igenschaft ist 
durch diese Entscheidungen nur gem ildert, nicht ab er beseitig t w orden, und
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auch die w eitere Entw icklung der R echtsprechung w ird  hieran nichts ändern ; 
denn in der grundlegenden F rage hat das R eichsgericht sich von seiner u r
sprünglichen Ansicht, die sich streng  an den W ortlaut des BGB anschließt, 
nicht im geringsten entfernt.

Diese R echtsunsicherheit aber ist es, die dem E igentum svorbehalt für die 
M aschinenfabrikanten seine B edeutung nim m t; denn w as nü tzt ihm ein Eigen
tum svorbehalt, w enn e r dessen W irksam keit e rs t vor G ericht erkäm pfen muß; 
und w er gew ährleistet, daß die R echtsprechung, die je tzt dem M aschinenlieferer 
e tw as günstiger ist, nicht später w ieder um schlägt und die T atfragen von 
anderen G esichtspunkten beurteilt?  W enn über jeder K reditgew ährung das 
D am oklesschw ert eines R echtsstre ites schw ebt, dann sieht man doch 
besser in zweifelhaften Fällen ganz davon ab, K redit zu gew ähren,
und verzich tet lieber auf die Geschäfte, die nicht unbedingt sicher 
sind. Daß dies tatsächlich die natürliche Folge ist, h a t eine Um
frage des Vereines deutscher M aschinenbau-A nstalten ergeben, indem zahl
reiche Fabriken e rk lä rt haben, daß sie m it R ücksicht auf den augenblicklichen 
R echtzustand und die dadurch geschaffene R echtsunsicherheit neuerdings 
grundsätzlich davon abgesehen haben, G eschäfte unter E igentum svorbehalt zu 
machen.

Es ist nicht notwendig, an dieser Stelle im einzelnen auf die schädlichen 
Folgen aufm erksam  zu machen, die ein V erschw inden des E igentum svorbe
haltes für die gesam te V olksw irtschaft haben w ürde. M it dem Eigentum s
vorbehalt w ürde ein K redit schaffender Faktor aus dem industriellen Ge
schäftsleben verschw inden, der zahlreichen tüchtigen Persönlichkeiten e r
möglicht hat, sich Selbständigkeit zu erringen; nur dadurch, daß ihnen ein 
M aschinenfabrikant im V ertrauen auf ihre ihm bekannte persönliche Tüchtig
keit die m aschinellen Einrichtungen kreditierte, ist es ihnen möglich gew esen, 
eine Fabrik zu gründen und aus den B etriebseinnahm en heraus allmählich in 
ihr Eigentum überzuführen. Und ebenso verhält es sich m it zahlreichen Neu
einrichtungen und V erbesserungen bestehender B etriebe, die unter E igentum s
vorbehalt angeschafft und aus den verm ehrten  B etriebseinkünften oder aus 
den B etriebsersparnissen  bezahlt w orden sind.

Die Änderung der R echtsverhältn isse gegenüber der Zeit vo r dem Inkraft
treten  des BGB allein w äre  aber nicht so kraß fühlbar gew orden, w enn nicht 
die w irtschaftlichen V erhältnisse ebenfalls eine durchgreifende W andlung e r
fahren hätten, und zw ar in doppelter H insicht: Zunächst w ird  heute unter dem 
Einflüsse des vers tä rk ten  W ettbew erbes in viel höherem  M aße K redit v e r
langt und K redit gegeben, und zw ar trifft dies besonders zu in den Kreisen der 
kleineren G ew erbetreibenden; sodann sind aber gerade diese Kreise in e r
höhtem Umfange dazu übergegangen, in ihren B etrieben M aschinen aufzu
stellen und für ihre Zwecke dienstbar zu machen.

Bei der E rörterung  der rechtlichen Seite des E igentum svorbehaltes w erden 
zw ei w ichtige Punkte völlig übersehen:

1. W eil die B estandteileigenschaft der M aschinen von äußeren V er
hältnissen abhängig ist, ist der L ieferer dem Käufer völlig in die Hand 
gegeben. Ohne das Zutun des L ieferers können m it den gelieferten M a
schinen M aßnahm en vorgenom m en w erden, die sie zu einem w esentlichen
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B estandteile des G ebäudes oder G rundstückes m achen, und dam it w ird  
der E igentum svorbehalt unw irksam .

2. W ird  eine M aschine, sei es m it oder ohne Zutun oder W issen  des 
L ieferers, w esentlicher B estandteil eines G ebäudes oder G ründstückes, 
so tr it t  eine B ereicherung oder w enigstens eine größere  S icherheit für 
diejenigen H ypothekengläubiger ein, die v o r  dem Einbringen der M a
schine das G rundstück beliehen haben. Eine solche B ereicherung aber 
auf Kosten des M aschinenlieferers herbeizuführen, der dadurch um sein 
E igentum  gebrach t w ird , kann unmöglich in der A bsicht des G esetzgebers 
gelegen haben.

G rundlegend für die Entscheidung, ob ein E igen tum svorbehalt an einer 
M aschine zu R echt b esteh t oder nicht, is t nach der heutigen R echtslage der 
U m stand, ob die M aschine w esentlicher B estand teil des G rundstückes is t oder 
nicht. Die E ntscheidung hierüber en tscheidet die F rag e  nach der W irksam keit 
des E igentum svorbehaltes. D am it aber versch ieb t sich die ganze R echts
frage. A nsta tt daß darüber entschieden w ird , ob die M aschine noch Eigentum 
des L iefe rers ist, oder ob sie in das E igentum  des K äufers übergegangen  ist 
und dem gem äß für dessen anderw eitige V erpflichtungen m ithaftet, w ird  u n te r
sucht, w elches V erhältnis zw ischen den M aschinen und dem G rundstück be
steh t. D as ha t m it N otw endigkeit zu einer R ech tsunsicherheit geführt; denn 
sobald es sich um die B eurteilung ta tsäch licher und nicht rein rech tlicher V er
hältn isse  handelt, dürfte es unmöglich sein, eine E inheitlichkeit der An
schauungen herbeizuführen.

D ieser Z ustand liegt aber in den B estim m ungen des B G B  b eg rü n d e t 
Die E ntscheidungen des R eichsgerichtes schließen sich diesen R echtsbestim 
m ungen völlig an, und w enn der H err S taa tssek re tä r des R eichsjustizam tes 
im R eichstage gesag t h a t:

„M. H., ich bedauere  sehr, daß in der Jud ika tu r des R eichsgerichtes 
auf diesem G ebiete eine empfindliche M einungsversch iedenheit in den 
versch iedenen  S enaten  herv o rg e tre ten  is t,“

so kann dieser A uffassung m it B ezug auf die grundlegende F rage  nicht 
zugestim m t w erd en ; nach der A nsicht der durch die Entscheidungen 
betroffenen M aschinenindustrie sind die S enate über die g rundsätz
liche Auslegung der einschlägigen R echtsbestim m ungen sich völlig einig, 
und dem gem äß kann auch die M aschinenindustrie sich der Hoffnung 
des H errn  S taa tssek re tä rs , daß durch die Bem ühungen der verschiedenen 
S enate  ihren Klagen abgeholfen w erde , nicht anschließen.

D ringt aber e rs t die Ü berzeugung durch, daß nach L age der heutigen 
R echtsbestim m ungen das E igentum srech t an einer M aschine, unbeschadet des 
vom L ieferer b is zur Zahlung des völligen K aufpreises vorbehaltenen  Eigen
tum es, m it zw ingender N otw endigkeit auf den jew eiligen B esitzer des G rund
stückes übergeht, sobald die M aschine w esentlicher B estandteil desselben ge
w orden  ist, dann w ird  m an sich der E rkenntnis nicht verschließen können, daß 
durch derartige rechtliche B estim m ungen der M aschinenlieferer in solchem  Maße 
geschädigt w ird, daß Abhülfe n o ttu t  T ritt solche Abhülfe nicht ein, so w erden 
bald  nicht nur die M aschinenfabrikanten, sondern , w ie oben b e re its  ausgeführt, 
auch die w eiten  Schichten der Abnehm er, v o r allem des gew erb lichen  M ittel-
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Standes, des K leingew erbes und der L andw irtschaft, in empfindlichster W eise 
getroffen w erden.

W as nottut, das ha t der Verein deutscher M aschinenbau-A nstalten in die 
einfache Form gekleidet:

„D er zw ischen L ieferer und Käufer von M aschinen vere inbarte  Eigen
tum svorbehalt muß unter allen U m ständen rechtsgültig sein, oder es muß
ein vollgültiger E rsa tz  dafür gefunden w erden .“
W ie das geschehen kann, das zu überlegen ist Sache der Justizverw altung, 

die, wenn sie will, sicher einen gangbaren W eg finden wird.

iS!

DIE PATENTGEBÜHREN.
Von Patentanwalt GEORG NEUHANN, Berlin.

ste
L e i t s ä t z e .

aä A. Für den P aten tschu tz  sind nach heutigem  G esetz unterschiedlos Ge-
ffi; bühren zu zahlen, durch deren Höhe viele deutsche Erfinder überlaste t
dk w erden.
sr B. Die Ü berlastung gefährdet den B estand der P aten te  und die w irtschaft-

Efc liehe E rstarkung b re iter Volksschichten.
C. Von allen P aten ten  erlöschen 37,12 vI1 binnen Jahresfrist, 55,56 vH

binnen zw ei Jahren, 68,4 vH binnen drei Jahren  nach der Erteilung, viel
fach vor Erkenntnis und Erschöpfung ihres W ertes.

D. Durch die vorzeitigen Löschungen w erden gleichzeitig diejenigen 
P aten te  geschw ächt, die sich auf V erbesserung des schutzlos ge
w ordenen Erfindungsgegenstandes beziehen.

E. Von den 37,12 vH vorzeitig erfolgenden Löschungen veru rsach t jede 
einzelne dem Reich 33,22 M B arverlust. E r belief sich 1906 auf 111 685, 
1907 auf 157 529 M.

F. D ieser V erlust ist eine Folge der jetzigen Gebührenbestim m ungen, denen 
allerdings auch zu danken ist, daß das Reich dam it jährlich e tw a  4 Mil
lionen M ark Reingewinn erzielt, auf den zurzeit nicht verzich tet w erden

•'• •• kann.
G. D aher sind Änderungen der heutigen Patentgebührenbestim m ungen nur 

dann annehm bar, w enn sie das Geldbedürfnis des Reiches beachten, 
dennoch aber den Mittellosen entlasten.

H. Dem w ürden V erordnungen entsprechen, nach denen m an w ahlw eise 
, ijäjtje die Gebühr en tw eder wie jetzt oder gemäß dem m it dem P a ten t er-

zielten Gewinn erlegen darf.
J. V oraussetzung hierfür ist eine Bestimm ung, nach der zugunsten der 

,ä (0: Deckung der amtlich im P atenterteilungsgeschäfte eingebüßten 33,22 M
und zugunsten erfolglos arbeitender Erfinder die V erlängerung des 

•rJ1£l ' i  Paten tschutzes auf bloße Zahlung einer Jahresgrundgebühr von 20 M
erfolgt.

K- Außerdem ist von einträglichen P aten ten  eine Zuschlaggebühr zu for
dern, die nach Belieben des P aten tinhabers erlegt w ird, en tw eder mit 

jp|. 3 vH des Gewinnes oder nach der jetzt gültigen Staffelung.



262 ABHANDLUNGEN

L. M an zahlt also für ein ertrag loses P a ten t, das nicht verfallen soll, nichts 
als jährlich 20 M G rundgebühr, für ein w enig  einträgliches P a ten t außer 
dieser G rundgebühr noch 3 vH  des E rtrages als Zuschlag, und bei e rtrag 
reichen P aten ten  erlegt m an den Zuschlag der E rsparn is w egen s ta tt 
nach P rozen ten  nach der im gegenw ärtigen  G esetz enthaltenen 
Staffelung.

M. Ein M ittel zur Scheidung der P a ten te  in ein trägliche und ertrag lose 
sind G ew innberechnungen der bei der Selbsteinschätzung im Einkom
m ensteuerw esen  angew andten  A rt. Die B erechnung e rübrig t sich, 
w enn die A ngem essenheit der G ebühr in ihrem  V erhältnis zum Gewinn 
ohnehin feststeh t.

N. Erfolge, G ew innberechnungen oder Schätzungen z ieh t der V erm ögende 
schon je tz t in B etrach t bei der F rage, ob seine P a ten te  der V erlängerung 
w e rt sind.

0 . Da die G ew innberechnung ihrem  V eranstalter die Befugnis zur sofor
tigen H erabsetzung der je tz t gültigen G ebührensätze auf den verhältn is
mäßigen B etrag  bringen soll, so m üssen unrichtige Zahlungen, sofern 
sie auf absichtlich und zum Schaden der S taa tsk asse  herbeigeführten  
R echenfehlern beruhen, als S teuerh in terziehung  gelten.

P . Den G ebührenausfall, den die p rozentuale Z ahlw eise e tw a  hervorruft, 
w ird  die 20 M betragende Jah resg rundgebühr in der W eise ausgleichen, 
daß sie dem R eiche E innahm en selbst aus solchen P a ten ten  schafft, die 
m angels E rtrag es un ter H errschaft der jetzigen G ebührenstaffel b isher 
frühzeitig gelöscht w urden.

Q. Im S taa tshaushalte  h a t sich aus der K opfsteuer, zu der ehem als A rm  und 
Reich in gleichem B etrage herangezogen  w urde, die B esteuerung  der 
B ürger nach R eingew inn und Einkom m en entw ickelt. Zur B erechnung 
der S taa tsgebühr für P a ten te  von dem  dam it erzielten  Gewinn auszu
gehen, erschein t zugunsten  gerech te r G ebührenbestim m ungen ebenfalls 
geboten.

I.
Noch v o r hundert Jah ren  deckte m an die S taa tshaushaltungskosten  durch 

eine K opfbesteuerung, die jede über 12 Jah re  alte  P erson  ohne R ücksicht auf 
E inkom m en und B esitz in gleicher Höhe traf. Als m an erkann t ha tte , daß aus 
B illigkeitsgründen die S teuer der w irtschaftlichen  Stellung und L eistungsfähig
keit der B ürger angepaßt w erden  m üsse, w urde  die e tw as  bew eglichere 
K lassensteuer vom  Jah re  1820 eingeführt. Zu deren  V erbesserung  erließ m an 
spä te r die S teuergesetze  vom  Jah re  1851 und 1873, aus denen sich im Jah re  
1891 un ter dem Einfluß des F inauzm inisters M iquel und un ter annähernd  voll
kom m ener A npassung an die S teuerk raft der B ürger die heutige Einkom m en
besteuerung  entw ickelt hat. Sie w eist die E igentüm lichkeit auf, daß die zu 
besteuernden  B ürger über das Einkom m en genaue A uskunft der B ehörde geben, 
und daß diese darnach den S teuersa tz  gesetzm äßig bestim m t. Die falsche oder 
unvollständige A uskunfterteilung w ird  bestraft. W ie gut sich diese B esteue
rungsart bew äh rt hat, zeig t sich u. a. darin, daß m an sie je tz t auch bei den 
Einkom m en un ter 3000 M zur A nw endung bringt.

Ließen sich die E inkom m ensteuern in annehm barem  V erhältnis zu r S teu er
k raft des einzelnen auf die B ürger verteilen, so w erden  sich ähnliche Erfolge
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auch bei entsprechender Behandlung der Paten tsteuern  einstellen, die das heutige 
G esetz noch mit einer der alten K opfsteuer entlehnten U nzw eckm äßigkeit von 
allen Patentinhabern  in gleichem B etrage erhebt ohne F rage nach ihrer w irt
schaftlichen Leistungsfähigkeit. Sie zahlen demgemäß im ersten  P aten tjah re  
30 M, im zw eiten P atentjahre 50 M, und die Gebühr steigt w eiterhin jedes Jah r 
um 50 M.

II.
Jahraus jahrein verfallen aber e tw a 37,12 vH aller P a ten te  schon binnen 

Jah resfris t nach der Erteilung. Dies bestätigen die vom P aten tam te  jährlich v e r
öffentlichten Patentverzeichnisse, nach denen ein im Jah re  1900 als erteilt ge
buchtes P a ten t im V erzeichnis von 1901 nicht m ehr enthalten ist, sofern es 
1901 erloschen w ar. Die Zahl der 1901 noch gebuchten P aten te  des Ja h r
ganges 1900, abgezogen von der G esam theit der 1900 erfolgten Erteilungen, 
gibt an, w ieviel von ihnen das Jah r 1901 getilgt hat. Freilich beginnt bei dieser 
B erechnungsart das Leben der Paten te  nicht schon m it dem Anmelde-, sondern 
e rs t mit dem Erteilungstage, von dem auszugehen m it der T atsache sich recht- 
fertigen läßt, daß es vor der Erteilung nur bedingtes Leben m it bedingtem , zur 
w irtschaftlichen Ausnutzung ungeeignetem  R echte gibt.

Die folgende Liste (auf S. 264) berich tet in Spalte A über die Lebensdauer, 
in Spalte B über die Zahl der nicht durch Löschung, sondern durch Vernichtung 
oder Zurücknahm e beseitigten Patente.

Von je 100 P atenten
verfallen binnen

Jahresfrist nach Erteilung 37,12 und erreichen das 2. Jah r 62,88 P ate
2 Jahren ,, „ 55,56 99 „ „ 3. „ 44,44
3 68,46 99 „ 4. „ 31,54
4 75,78 99 ,, „ 5. „ 24,22
5 80,95 99 „ ,, 6. „ 19,05
6 84,48 99 „ 7. „ 15,52
7 86,12 99 „ 8. „ 13,88
8 „ „ 89,81 99 „ 9. „ 10,19 „
9 „ 91,65 99 „  10. „ 9,35 „

10 92,22 99 „ 11. „ 7,78 „
11 93,91 „ 12. „ 6,09 „
12 „ 95,37 99 „ 13. „ 4,63 „
13 97,27 99 „ 14. 2,73 „
14 99,62 99 „ 15. „ 0,38

III.

Die R eichsausgaben für die einzelne Patentanm eldung hat das P aten tam t 
mit M 83,22 berechnet. An Einnahm en bringen die binnen Jah resfrist nach der E r
teilung erlöschenden P aten te  20 M bei der Anmeldung und 30 M bei der E r
teilung. Somit verliert die R eichskasse mit jeder solchen Patentlöschung 
M 33,22. D er V erlust betrug im Jah re  1907 157 529 M und in d e rZ e it von 1889 
bis 1907 gemäß S palteC  der oben stehenden Liste M 1 651 034. Mit diesen V er
lusten arbeite t das Reich lediglich zu dem Zwecke, 37,12 vH der jährlich erteilten 
P aten te  ein Jah r lang vom Tage der Patentanm eldung an zu schützen und nach 
Jah resfrist w ieder in ungeschütztem  Zustande zu belassen. Da im D urch-
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schnitt die am tlichen A rbeiten zur Prüfung und Feststellung der Paten tfäh igkeit 
länger als ein Jah r dauern, die W irkung des Schutzes also e rs t vom 
zw eiten P a ten tjah re  an sich hätte  äußern und v erw erten  lassen können, d. i. zu 
einer Zeit, w o die P a ten te  bere its  gelöscht sind, so haben sie in W irklichkeit 
Schutz garnicht ausgeübt, und die betreffenden Erfindungsgegenstände stehen 
je tz t dem V erkehr ganz ebenso bedingungslos zur Verfügung, w ie w enn man 
sie ihm von vornherein  ohne den U m w eg über das P a ten tam t übergeben und 
die Kosten für ihre Anmeldung e rsp a rt hätte. D ennoch darf keinesw egs auf 
Erzielung solcher E rsparn is h ingearbeite t w erden, da ihr erfahrungsgem äß 
die Zurückhaltung des V erkehrs von A usübung erfinderischer T ätigkeit folgt, 
und da sie ste ts  ein H indernis gew esen ist für die Entstehung 
selbständiger Ideen und für den industriellen Aufschw ung. A ber auf M ilderung 
der Bedingungen, unter denen ein P a ten t aufrecht zu erhalten  ist, w ird  man 
bedacht sein m üssen, dam it auch w irtschaftlich schw ache P a ten tinhaber Zeit 
dazu finden, ihre Erfindung ausreifen zu lassen und die zur Erfüllung ihrer 
G ebührenpflicht nötigen B eträge zu erübrigen. D am it w ürde auch der S taa ts 
kasse gedient sein, die den begründeten  A nspruch darauf hat, daß ihr der 
Paten tinhaber den V erlust in geeigneter Form  e rs ta tte t, den sie bei der F e s t
stellung der Paten tfäh igkeit seiner Erfindung und der Paten terte ilung  erleidet. 
S ta tt dessen vere ite lt das Reich aus eignem  A ntriebe und ohne erkennbaren  
Nutzen in i 7,12 von je 100 Fällen jede M öglichkeit hierzu, indem es m angels 
G ebührenzahlung das P a ten t gleich nach dessen Erteilung zur Löschung 
bringt.

IV.
Daß die jahraus jahrein verfallenden 37,12 vH der P a ten te  das Reich mit 

e tw a 157 529 M belasten, w ird  von ihm stillschw eigend und un ter V erzicht 
auf E ntlastung hingenom men. W äre  es aber auf V erlusters ta ttung  bedacht, 
so m üßte das Reich schon desw egen durch M ilderung der G ebührenbestim 
mungen um die erle ich terte  A ufrechterhaltung der P a ten te  sich bemühen. 
D am it w ürde gleichzeitig eine der U rsachen für die E rb itte rung  vieler E r
finder schw inden, die je tzt zum eignen Schaden ihre m it G ebühr überlaste ten  
P a ten te  dem Verfall p reisgegeben sehen, und über deren  W erk e  Zeppelin in 
der H auptversam m lung des V ereines D eutscher Ingenieure 1908 geäußert h a t: 

„B etrübend ist der G edanke an die große Zahl von knospenden guten
Entw ürfen, die w egen M angels an M itteln nicht zu r A usführung gelangen“.
Ein solcher E ntw urf w a r z. B. das alte T urb inenpa ten t Nr. 176 des In

genieurs Müller, das bere its  vo r e tw a  29 Jah ren  bald  nach der Erteilung ge
löscht w orden ist, und das m an jetzt zu den G rundlagen der w eit verb re ite ten  
P arsonsschen  D am pfturbine zählt. W ie h ier s. Z. der Einfluß un terschätz t 
w urde, den diese verfrüh t des Schutzes entkleidete Erfindung in Zukunft au s
geübt hat, so ist es und kann es auch künftig m it vielen ändern  Erfindungen 
geschehen. D as P a ten tam t bestä tig t dies in seinem  B uche „G eschäfts
tätigkeit des K aiserlichen P aten tam tes, 1902“ Seite 116, w o von der E ntw ick
lung der D ynam om aschine auf Grund der P a ten te  gesag t w ird , „daß die guten 
und w ertvollen  Gedanken, die m an heute in den P a ten ten  der K lasse 21 d e r
kennen kann, lange Zeit unbeach te t und e rs t viel sp ä te r gew ürd ig t w orden  
sind.“
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Gilt dies, trotzdem  die Industrie über ausreichende Mittel zur E rw erbung 
und Prüfung von Erfindungen verfügt, so bleibt nichts andres übrig, als den 
Anlaß für die frühzeitige Löschung von P aten ten  zu beseitigen und dadurch 
die A ussicht auf Erkenntnis ihres W ertes zu steigern. Den Vorteil davon 
hätte  nicht zuletzt die Großindustrie, die von der schädigenden W ir
kung der verfrühten Patentlöschungen betroffen w ird, sobald dam it grund
legende Erfindungen frei w erden. So hatte  der frühzeitige Verfall 
von Müllers Turbinenpatent zur Folge, daß auch die davon ab 
hängigen Turbinenpatente W ertverm inderung erfuhren. Da der Dam pf
turbinenbau somit des grundlegenden Schutzes entbehrte, so verstanden  
sich die U nternehm er ers t nach langem Zagen zur D arbringung derjenigen 
Opfer, die seine Entw icklung heischte, w ie P rofessor Riedler bei der Feier 
des fünfzigjährigen Stiftungsfestes des V ereines D eutscher Ingenieure in dem 
V ortrage „Uber die Entw icklung und Bedeutung der D am pfturbine“ m it R echt 
beklagt hat.

V.
Die heutigen hohen Paten tgebührensätze w erden oft m it der Angabe v e r

teidigt, daß sie zur Beseitigung w ertloser und den V erkehr stö render P aten te  
dienen. A ber der V erkehr w ird  zur B enutzung von geschützten oder von 
w ertlosen G egenständen nicht gezwungen, und daß P aten te  zu einer Störung 
des F ortschrittes sich ausw achsen, verhüten  die Bestimm ungen des § 11 des 
Paten tgesetzes, die den Erfinder dazu verpflichten, seine geschützte Erfindung 
selbst auszuführen. Andernfalls muß er deren Benutzung gegen Vergütung 
erlauben. Dem steht nicht entgegen, daß P aten te  ihre L ängstdauer durch
machen, ohne jem als in V erkehr zu kommen oder auch nur die dazu e r
forderliche Reife zu erlangen. Dafür ist A m erika ein Beispiel, w o die Erteilung 
gleich für 17 Jahre gilt und jetzt auf e tw a 800 000 Anmeldungen 400 000 P aten te  
kommen, die sämtlich in Kraft sind, nicht zum Schaden für die Stellung 
A merikas als eines der ersten  Industrie- und H andelsstaaten der W elt. Dem
nach w ürde auch Deutschland unter einem hohen B estand an gütigen P a 
tenten nicht zu leiden haben. Nach dem vielfach auftretenden frühzeitigen 
Verfall den W ert oder U nw ert der P aten te  zu bestim m en, ist nicht angängig, 
weil oft e rs t unter den veränderten  U m ständen einer späteren  Zeit die richtige 
B ew ertung der Erfindungen und P aten te  möglich ist und deshalb über ihre 
D aseinsberechtigung nicht ausschließlich nach dem U rteil der G egenw art oder 
gar nach der Zahl der dafür erlegten Jahresgebühren entschieden w erden  darf.

VI.
In französischen oder ändern ohne Vorprüfung erteilten P aten ten  m ag ein 

W ust von technischen Unmöglichkeiten niedergelegt sein. Eine von Sach
kunde zeugende Auslese von Erfindungen stellen dagegen deutsche P aten te  dar 
verm öge der Vorprüfung, die sie bestanden haben. W er ihren Inhalt als w e rt
los bezeichnet lediglich mit Rücksicht darauf, daß er so oft frühzeitig schutz
los w ird, behauptet damit, daß die kostspielige Vorprüfung unfähig sei zur 
Sonderung der unter U m ständen lebensfähigen Erfindungen von dem W üste 
der Anmeldungen unsinnigen oder bereits bekannten Inhaltes. A ber nicht 
gegen, sondern für die Vorprüfung äußert man sich w egen ihrer Vorzüge in
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w achsendem  M aße auch außerhalb D eutschlands, und solange diese Auffassung 
herrsch t, gilt auch von dem deutschen P a ten te , daß ihm grundsätzlich ein ge
w isser W ert zukom m t. W er diesen ausschließlich nach der Zahlung der G e
bühren bestim m t, übersieht, w ie oft es E rfindern v e rsag t ist, zugunsten so 
hoher Einkünfte tätig  zu sein, w ie sie die D eckung der G ebühren voraussetzt.

Bei E rfindungen der G roßbetriebe gibt es derartiges n ich t; ihnen v e ru r
sach t die Anstellung unendlicher Bem ühungen um die E ntw ickelung des in der 
Erfindung steckenden Keimes keine erhebliche Sorge. D am it der unbe
m ittelte  Erfinder in die ihm nach R echt und Billigkeit gebührende ähnliche 
günstige Lage komm e, ist v o r allem die P a ten tgebüh r zu erm äßigen.

VII.
Mit N achdruck ist die G ebührenerm äßigung vom  D eutschen V erein für 

den Schutz des gew erblichen Eigentum s auf dem D üsseldorfer Kongreß von 1907 
gefordert w orden. Seine Patentkom m ission w ollte dem P a ten tinhaber nur 
soviel S taatsgebühren  auferlegen, als erforderlich sind, um die K osten des 
P a ten tam tes zu decken, nämlich 150 M für den 15 jährigen Schutz. Ähnliches 
w a r bere its  im Jah re  1878 auf dem P arise r P aten tkongreß  von der „Asso
ciation for Reform  and Codification of In ternational L aw “ gefo rdert w orden. 
Die nunm ehr von m aßgeblicher Seite zum  A usdruck gebrach te  richtige E r
kenntnis von dem Z w ecke der P aten tgebühren  läßt sich bei uns je tz t leider 
nicht m ehr ebenso leicht verw erten , w ie es v o r 30 Jahren , näm lich dam als 
möglich gew esen w äre , als D eutschland im Begriffe stand, sein e rs tes  P a ten t
gesetz  zu schaffen. Denn je tz t h a t dieses sich für das R eich zu einer sicheren 
Einnahm equelle von stetig  w achsender S tärke  entw ickelt. Auf sichere Ein
künfte zu halten, ist das Reich angew iesen. Daß m an ihm nicht zum uten darf, 
auf 4 Millionen M ark Patentgebühreneinkünfte  zu verz ich ten , daß es vielm ehr 
bis zu r gründlichen E rstarkung  seiner G eldw irtschaft alle sicheren  Einnahm en 
m it Zähigkeit festhält, erschein t verständlich .

So erk lärt es sich, daß der D üsseldorfer Kongreß den V orschlag seiner 
Patentkom m ission  ablehnte, und daß er s ta tt  dessen für die e rs ten  fünf Jah re  
eine jährlich 50 M betragende, w eiterh in  aber eine um 50 M jährlich w ach
sende G ebühr festsetzte . D am it w ird  der R eichsfinanzlage besse r gedient, 
freilich auf Kosten der unbem ittelten Erfinder, deren  V erlangen nach G ebühren
erm äßigung so gut w ie unerfüllt b leibt, w enn m an ihnen auferlegt, steil w ach 
sende G ebühren s ta tt vom  dritten  Jah re  — w ie es je tz t ist — e rs t vom  sechsten 
Jah re  an zu tragen. Denn in V erbindung m it den erheblichen A ufw änden an Geld, 
Zeit und Mühe, ohne die sich eine N euheit in den V erkehr n ich t einführen 
läßt, sind 50 M S taa tsgebühr für jedes der e rs ten  fünf P a ten tjah re  eine 
drückende A bgabe für jeden unbegüterten  Erfinder, der sein W erk  e rs t dem 
V erkehrsbedürfnisse gemäß zu entw ickeln hat. U nterbleib t doch schon jetzt 
durchschnittlich in 37,12 von 100 Fällen die Erlegung der für das zw eite  P a ten t
jahr erforderlichen 50 M, und tr itt deshalb doch schon je tz t vielfach verfrüh t 
der P aten tverfa ll ein.

VIII.
D er K ongreßbeschluß trifft auch deshalb nicht das R ichtige, w eil er 

übersieht, daß m an ohne Bedürfnis nach G ebührenerm äßigung dort ist, w o 
das P a ten t von Beginn an leistet, w as es soll. B eklagt doch nur der unbe



m ittelte, noch erfolglos arbeitende Erfinder die G ebührenlast. W ird diese 
also nur unter Umständen als drückend empfunden, vielfach aber leicht ge
tragen, so müßte der auf diese V erschiedenheit und auf das Geldbedürfnis 
des R eiches achtende G esetzgeber für die ers teren  auf das äußerste erm äßigte 
Gebühren, für die letzteren angem essene G ebühren erheben. Demgemäß w ären 
ertraglose und einträgliche P aten te  von einander zu scheiden, also der aus 
P aten ten  fließende Gewinn zu berechnen. Schon seit langem sind bei uns S taa t 
und B ürger zur Anstellung derartiger Berechnungen, nämlich von der S teuer
selbsteinschätzung her, befähigt.

Nun w äre es für den hier ers treb ten  Zw eck völlig ausreichend, an Stelle 
der im heutigen Einkom m ensteuerw esen herrschenden strengen G ewinnbe
rechnungsart ein V erfahren zu w ählen, w onach es im Belieben des Einzelnen 
steht, entw eder die A bgabe zu erlegen, die dem durch P a ten t erzielten Gewinn 
genau angepaßt ist, oder Gebühren gemäß dem heute giltigen P a ten tgesetz  zu 
zahlen. L etz teres w ürden dann voraussichtlich solche Paten tinhaber tun, die 
erkannt haben, daß sie damit w eniger als m it einem Gewinnanteil erlegen, 
w ährend m ittels G ewinnanteils dort gezahlt w erden  w ürde, w o er niedriger 
als die nach dem heutigen G esetz fällige Gebühr ist. Solche F reiheit in der 
W ahl der Zahlw eise b ietet den Vorteil, daß zw ei große Gruppen von P a ten t
inhabern verschont bleiben von der Verpflichtung zur Anstellung von Gewinn
oder G ebührenberechnungen, und zw ar zunächst die Inhaber hoch e in träg
licher Paten te , für die man deshalb die Gebühr nach der heute gültigen V or
schrift anstandslos w ie bisher erlegt, sodann die Gruppe, deren P a ten te  e r
sichtlich ertraglos sind. Die D ieselm otorpatente in ihren letzten Jah ren  und 
das Zeppelinpatent in seinen ersten Jahren  stellen V ertre ter beider Gruppen 
beispielsweise dar. B erechnungen anzustellen, w äre  somit nur Sache desjenigen 
Patentinhabers, der unklar ist über die A ngem essenheit der heute giltigen 
Gebühren im V erhältnis zum Gewinn, und der über ihre Höhe klagt. Aber 
für ihn ersteh t als segensreiche Folge der B erechnung die Befugnis zur eigen
mächtigen Festsetzung der Gebühr auf eine dem Gewinn genau entsprechende 
Höhe. Bieten sich dem P aten tinhaber derartige Vorteile, so w ird  ihm nichts 
Unbilliges m it der Verpflichtung auferlegt, eine G ewinnberechnung bereit zu 
halten, aus der jederzeit hervorgeht, daß seine G ebührenherabsetzung ord
nungsmäßig ist. W o hingegen die P aten te  den E rw artungen auf Gewinn 
entsprechen, es also an begründeten Klagen über die gegenw ärtige Höhe der 
Gebühr fehlt, da soll diese zugunsten einer gesunden G eldw irtschaft des 
Reiches auch künftig unverm indert eingefordert w erden. Dem w ürde es en t
sprechen, daß der § 8 des P aten tgesetzes den folgenden W ortlaut erhält. Das 
Neue darin ist durch gesperrten  D ruck hervorgehoben.

§ 8. Für jedes P a ten t ist vo r der Erteilung eine Gebühr von 30 M 
zu entrichten (24, A bsatz 1).

M i t  A u s n a h m e  d e r  Z u s a  t z p a t e n t e i s t  a u ß e r d e m  
m i t  B e g i n n  d e s  z w e i t e n  u n d  j e d e s  f o l g e n d e n  J a h r e s  
d e r  D a u e r  f ü r  j e d e s  P a t e n t  e i n e  G r u n d g e b ü h r  v o n  
20 M z u  e n t r i c h t e n .

S o l a n g e  d a s  P a t e n t a m t  n a c h  A n s i c h t  d e s  B u n d e s 
r a t e s  a n  G r u n d g e b ü h r  w e n i g e r  e i n n i m m t ,  a l s  z u r  B e 
s t r e i t u n g  s e i n e r  A u s g a b e n  u n d  z u r  S i c h e r u n g  e i n e s
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a n g e m e s s e n e n  Ü b e r s c h u s s e s  e r i o r d e r l i c h  e r s c h e i n t ,  
i s t  a u ß e r  d e r  G r u n d g e b ü h r  ( A b s a t z  2) f ü r  j e d e s  e i n e n  
R e i n g e w i n n  b r i n g e n d e  P a t e n t  e i n e  Z u s c h  1 a g g e b ü h r 
i n  H ö h e  v o n  3 v H d e s  R e i n g e w i n n e s  z u  z a h l e n .  E s  i s t  
s t a t t h a f t ,  a n  S t e l l e  d i e s e r  Z u s c h l a g g e b ü h r  ( A b s a t z  3) 
e i n e  A b g a b e  z u  e n t r i c h t e n ,  d i e  d a s  e r s t e m a l  50 M 
b e t r ä g t  u n d  w e i t e r h i n  j e d e s  J a h r  u m  50 M b i s  z u m  
J a h r e s h ö c h s t b e t r a g e  v o n  7 0 0  M s t e i g t .

D i e  H i n t e r z i e h u n g  d e r  Z u s c h l a g g e b ü h r  g i l t  a l s  
S t e u e r h i n t e r z i e h u n g .

IX.
D iese V orschläge, zum G esetz erhoben, w erden  verm utlich  w ie folgt 

w irken:
1. B eispiel: Dem P aten tinhaber A hat seine Erfindung noch keinen Gewinn 

gebracht, denn sie ist noch nicht oder e rs t in geringem  U m fang in V erkehr. 
Er e rw a rte t aber Erfolge von der Zukunft und erhält deshalb durch die jähr
liche Zahlung von 20 M G rundgebühr sein P a ten t in K raft. E rlegt er auch nur 
zw eim al diese G rundgebühr, so ha t er dem R eiche 40 M eingebrach t und damit 
dessen aus dem P aten terte ilungsgescbäft herrührenden  V erlust (33,22 M) ge
deck t sow ie sich selbst eine w eitere  F ris t von zw*ei Jah ren  zugunsten seiner 
Bem ühungen um die V erw ertung seiner Erfindung gesichert. Solange er 
hierbei erfolglos ist, der Erfindungsgegenstand also nicht in V erkehr gelangt, 
auch eine P a ten tübertragung  oder ähnliche V erw ertung  nicht stattfindet, ist A 
befreit von der Verpflichtung zu r Zahlung von Z uschlaggebühren, und alles 
erschein t sow eit selbstverständ lich  und glaubhaft, daß kein Anlaß dazu vor
liegt, durch N achforschungen festzustellen, ob A Z uschlaggebühren hinterzieht. 
D as P a ten t des A bleibt durch Zahlung der G rundgebühr und tro tz  Nicht
zahlung von Zuschlaggebühren in Kraft.

2. Beispiel: Dem P aten tinhaber B b ring t die Erfindung b ere its  großen 
Nutzen. E r zahlt jährlich 20 M  G rundgebühr, w odurch gleichzeitig der V erlust 
des A m tes aus der P aten terte ilung  ausgeglichen w ird , und er beschließt, die 
Z uschlaggebühr nach dem  gegenw ärtig  herrschenden  G esetz zu zahlen, also 
fortschreitend  50 M m ehr als im V orjahr, w eil e r berechne t hat, daß er dabei 
w eniger abgibt, w ie w enn er 3 vH  des R eingew inns als Z uschlaggebühr er
legen w ürde. Selbst nach Ablauf des 9. Jah re s  haben  die E innahm en aus 
seiner Erfindung solche Höhe, daß e r auch im 10. Jah re , w ie es in seinem 
B elieben liegt, lieber die staffelm äßigen 450 M zahlt als 3 vH  des Gewinnes. 
Im 11. Jah re  verm indert sich jedoch das G ew innergebnis d era rt, daß die Ge
bühr, die sich nach der gesetzlichen Staffel auf 500 M beläuft, nach Prozenten 
des R eingew innes berechnet, nur 100 M beträg t. D eshalb w äh lt B von nun 
an für die G ebührzahlung die neue prozentuale Zahlw eise. W ährend  er also 
im 10. P a ten tjah r noch 450 M zahlte, erlegt er für das 11. Ja h r  neben 20 M 
G rundgebühr nur 100 M Zuschlaggebühr, ohne dadurch  den F o rtb estan d  seines 
P aten tes zu gefährden. Die Zuschlagzahlung stellt er im nächsten  Jahre 
völlig ein, w eil inzw ischen die Erfindung e rtrag los gew orden  is t; e r  opfert 
indes für die A ufrechterhaltung seines P a ten tes  jährlich 20 M G rundgebühr, um 
für den Fall gedeckt zu sein, daß für die Erfindung v o r Ablauf der gesetzlichen 
Schutzlängstdauer w ieder eine ertrag re iche  Zeit anbricht.
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3. Beispiel: D er Paten tinhaber C zahlt jährlich nur 20 M Grundgebühr, ob
w ohl der Erfindungsgegenstand, der bereits im fünften Jah re  unter Schutz 
steht, im G eschäftsverkehr ist. Z w ar hat C durch die Zahlung von fünf Grund
gebühren zu je 20 M zunächst mit Überschuß den V erlust (33,22 M) gedeckt, 
der dem Amte aus dem Patenterteilungsgeschäft erw achsen  ist. Das Amt hält 
jedoch das P a ten t desC  für einträglich und zuschlaggebührenpflichtig. Somit w ird 
der Fall der Steuerbehörde zur Aufklärung übergeben. Diese stellt fest, daß 
C aus seiner Erfindung Einkünfte erzielt, die ihn zur Zahlung von 300 M 
prozentual berechneter Zuschlaggebühr oder zur Zahlung der 200 M betragen
den fünften Taxe verpflichten. D aher kommen die Bestim m ungen über S teuer
hinterziehung, w ie sie z. B. in den §§ 66 bis 70 des preußischen Einkom men
steuergesetzes gegeben sind, zur Anwendung.

4. Beispiel: Der P aten tinhaber D bem üht sich seit Jahren  um die E in
führung seiner Erfindung in den V erkehr und zw ar vergeblich, da er die dazu 
erforderlichen Rohstoffe zu erschw ingbarem  Preise  nicht beschaffen kann. 
Dies gelingt ihm ers t im 10. Jahre der P aten tdauer, und seitdem  verm ag er 
eine geschäftliche Tätigkeit zu entwickeln, die ausreicht zur Erzielung von 
Gewinnen in Höhe der für das P a ten t und die Erfindung gebrachten  Zeit- und 
Geldopfer.

Aus dem P a ten t des D bezog die R eichskasse bis jetzt zehn Grundgebühren 
zu 20 M =  200 M, die zunächst m it Überschuß den V erlust des Reiches 
(33,22 M) aus dem Patenterteilungsgeschäft deckten. Ü berdies ha t die R eichs
kasse von nun an außer G rundgebühren die von D’s Gewinnen abfallenden 
Zuschlaggebühren zu erw arten , w ährend unter H errschaft der gegenw ärtigen 
Bestimmungen längst der Paten tverfall eingetreten w äre  m it seinen für alle 
Beteiligten schädlichen Bestimmungen.

5. Beispiel: Ausländischen Patentinhabern , die Zuschlaggebühren h in ter
ziehen, ist auf die im Beispiel 3 gegebene W eise m it Hilfe des § 12 des 
P aten tgesetzes beizukommen, der nach den M otiven einen G erichtsstand ge
schaffen hat, in dem mit Sicherheit alle verm ögensrechtlichen Ansprüche 
gegen einen ausw ärtigen  P aten tinhaber verfolgt w erden können.

X.
Gewinne aus P aten ten  lassen sich abschätzen und berechnen. H ierfür 

spricht die Tatsache, daß ähnliche B erechnungen schon für die B eantw ortung 
der F rage nötig sind, ob das P a ten t zu verlängern  oder fallen zu lassen ist, eine 
Frage, die untrennbar ist von derjenigen, ob m it dem P a ten t Gewinne erzielt 
w erden oder zu erw arten  sind. W enigstens pflegt der kapitalkräftige U nter
nehm er Schutzrechte nicht aufzugeben, bevor ihr w irtschaftlicher W ert durch 
eine G ewinnberechnung oder -Schätzung erm ittelt w orden ist. Is t sie also 
für jede Patentgebührenzahlung die V oraussetzung, so erscheint dam it bereits 
die D urchführbarkeit des Vorschlages als erw iesen.

M an ist jedoch zur Anstellung der G ewinnberechnung nicht verpflichtet 
und w ird  davon absehen, w enn ohne sie ebenfalls zutage tritt, daß m it den 
heutigen G ebühren nicht m ehr als ein angem essener Teil des Paten tre in 
gew innes als Zuschlag gezahlt w ird. Nur im Zweifelsfalle leistet die Be
rechnung gute und hier besonders w ertvolle D ienste, denn sie hat die neue 
W irkung zur Folge, daß nunm ehr der B estand eines P aten tes auch solchen
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Inhabern sicher ist, die dafür keinerlei oder nur die dem kargen  Gewinn an 
gepaß te  Zuschlaggebühr außer 20 M G rundgebühr erlegen können.

Bei E rm ittelung des Gewinnanteils, der bei kostspieligen M aschinen auf 
einen nebensächlichen, aber paten tierten  Teil, z. B. die Schraubensicherung, 
entfällt, geht m an von der Feststellung des w irtschaftlichen V orteils aus, den 
m an sich von der Anordnung einer solchen S chraubensicherung versprich t. 
D ieser V orteil w ird  sich irgendw ie äußern, z. B. in der E rzielung erhöhter 
L eistung, gu ter V erkaufpreise oder E rschw erung  von W ettbew erb . A ndern
falls m üßte das P a ten t für seinen B esitzer als zw ecklos gelten und als reif 
für den Verfall. Solange es aber besteh t, w ird  ihm auch eine der U rsachen  des 
guten A bsatzes an M aschinen oder ihres guten P re ises  zuzuschreiben sein, 
und dieser U m stand b ie te t einen M aßstab für die B estim m ung des Anteils des 
P a ten tes  an dem erzielten Gewinn.

Die geeignete G ew innberechnungsw eise zu w ählen, ist S ache des P a ten t
inhabers. Nur muß die R echnung eine N achprüfung zulassen, zu der es aller
dings nie kom m t bei allen staffelmäßigen, im Sinne des geltenden G esetzes 
erleg ten  Zahlungen und hinsichtlich solcher P a ten te , bei denen m angels w irt
schaftlichen Ergebnisses der Zuschlag grundsätzlich fortfällt.

U nbedenklich erschein t die Bestim m ung, daß die S teuerbehörde die Ge
w innberechnung un ter U m ständen einer N achprüfung soll un terziehen dürfen. 
D enn einerseits darf dazu nur das P a ten tam t anregen, das w egen seiner innigen 
Berührung m it dem V erkehr hierbei seh r w ohl das R ichtige treffen w ird , und 
an d re rse its  besteh t bei uns längst e tw as Ähnliches auf dem G ebiete des 
S teuerw esens. W em  aber die N achprüfung nicht erw ünsch t ist, dem bietet 
die Zahlung der Zuschlaggebühr in der vom  gegenw ärtigen P a ten tg ese tz  be
stim m ten  Höhe das geeignete A bw ehrm ittel.
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II. DER GELD-, WAREN- UND ARBEITS-MARKT.
Der Versand des Stahlwerks

verbandes
betrug im Februar 397 656 t Rohstahlgewicht 
(420 508 t i. V.), im März 520 811 t (486 468 t), 
im April 364 669 t gegen 371 956 t. Der Rück
gang des Aprilversandes gegenüber dem 
Märzversand, der übrigens auch iin Vorjahre 
ähnlich stark einsetzte, ist neben der ge
ringeren Anzahl von Arbeitstagen im April 
darauf zurückzuführen, daß seitens der Werke 
größere Mengen bereits im März zum Ver
sand gebracht wurden, die erst im April 
hätten verschickt werden müssen. Im ein
zelnen gelangte zum Versand:

Halbzeug Eisenbahnmat. Formeisen
Januar
Februar
März
April

118 795 
105 998 
144 946 
109 340

159 265 
166 662 
204 456 
123 881

131 180 
124 976 
171 409 
131 448
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Die Roheisenerzeugung 
Deutschlands

betrug im Februar 949 667 t gegen 994 186 t 
im Februar 1908, im März 1 073 116 t gegen 
1 046 998 t im März 1908, im April 1 047 197 t 
gegen 979 866 t im April 1908. Während seit 
längerer Zeit die Roheisenerzeugung hinter 
der des Vorjahres zurück gestanden hatte, 
ist im März eine leichte Zunahme zu ver
zeichnen. nämlich um 26 118 t, im April so
gar um 67 331 t. In den ersten vier Monaten
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1600

1500

des laufenden Jahres wurden 4 091 701 t Roh
eisen erzeugt gegen 4 082 379 t, oder 9322 t 
mehr. Die bisherige durchschnittliche monat
liche Mehrerzeugung beträgt mithin, auf die 
ersten vier Monate berechnet, 2330 t. Vor 
allem wurde mehr Thomasroheisen erzeugt: 
im März 700 041 t (i. V. 653 682), im April 
685 446 t (i. V. 614 350). Der leichten Zu
nahme der Erzeugung nach zu urteilen, scheint 
der wirtschaftliche Tiefstand in der Eisen
industrie überwunden zu sein.

Deutsche Reichsbank.
März

Reichsbank, Bank von England, 
Bank von Frankreich im März r0°  

und April 1907 bis 1909.
1300

Die R e i c h s b a n k  hat im Hinblick auf 
die neuen Anleihen, die Anfang Mai zur Aus
gabe gelangten, noch immer gezögert, ihren 
seit Mitte Februar in Kraft befindlichen Dis
kont von 3% vH weiter herab zu setzen, 
während der offene Markt bereits Sätze von yygg 
1% vH aufwies. Trotzdem besserte sich ihr 
Stand in den Monaten März und April, wenn 
auch der Vierteljahrstermin die übliche An- yggg 
Spannung brachte und das W e c h s e l  konto 
von der dritten zur vierten Märzwoche von
760.5 auf 1130.8 Mill. M. d. h. um 370 Mill. ggg 
M erhöhte. Im Vorjahre erfuhr der aller
dings erheblich höhere Bestand von 935 Mill.
M eine Erhöhung auf 1238,6 Mill. M. wäh
rend vor zwei Jahren das Wechselkonto sich 
von 1011,8 Mill. M nur um 277,9 auf 1289,7 
Mill. M hob. Erst am 23. April ist der Wech- ygo 
selbestand von 1130,8 Mill. M wieder auf
807.6 Mill. M heruntergegangen, während 
Mitte März nur ein Wechselbestand von 741 
Mill. M vorhanden war. Im Vorjahre war 
der Wechselbestand am 23. April bereits auf 
915 Mill. M herabgesunken und hob sich dann 500 
allerdings in der vierten Aprilwoche auf 
1009,2 Mill. M, während in diesem Jahr nur
eine Zunahme auf 834 Mill. M eingetreten ist. ifOo 
Der M e t a l l  bestand zeigt gegenüber dem 
Vorjahr eine erhebliche Besserung. Der noch 
Anfang März bestehende Unterschied von 300 
172 Mill. M im Jahre 1908 und 200 Mill. M 
im Jahre 1907 hat sich allmählich auf 112 
Mill. M gegenüber dem Vorjahr und 160 Mill. 300 
M gegenüber 1907 verringert. Die täglich 
f ä l l i g e n  V e r b i n d l i c h k e i t e n  sind 
durchweg höher als im Vorjahr; allerdings 
hat sich auch hier der Unterschied, der An
fang März noch 160 Mill. M betrug und Ende 
März auf 177 Mill. M gestiegen war, schlieü-

-/Votenum/acjf
-  Wechsel bestand
-  Metai/besfand 
-sonstige

derbind/ichkerten
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lieh auf 117 Mill. M vermindert. Der N o 
t e n u m l a u f  erreichte diesmal mit 1852,8 
Mill. M am 1. April d. J. seinen höchsten 
Stand, wie auch in den beiden Vergleichs
jahren (1781,8 bezw. 1731,5 Mill. M), und hielt 
sich ständig höher als in den entsprechenden 
Vorjahrswochen, wenn auch der Unterschied 
wechselnd blieb. Der niedrigste Notenumlauf 
bestand diesmal am 15. März mit 1356,8 Mill. M; 
zieht man dagegen alle drei Jahre 1907 bis 1909 
in Betracht, so hat der niedrigste Umlauf 
Mitte März 1907 mit 1310,4 Mill. M bestanden. 
Die wieder ungünstiger werdende Lage der 
Reichsbank ist weniger auf die Höhe der 
Wechsel und Lombardanlagen als vielmehr 
auf die stärkere Belastung des Effektenkontos 
zurückzuführen; diese ist, da das Reich 
andauernd Vorschüsse bei der Reichs
bank nahm, die jetzt freilich durch die neuen 
Anleihen zurückgezahlt werden, bis aui 428 
Mill. M angewachsen.

Bei der B a n k  v o n  E n g l a n d  zeigt das 
W e c h s e l p o r t e f e u i l l e  im März ein
stärkeres Anwachsen, ohne indessen die
Ziffern des Vorjahres zu erreichen. Dagegen 
ist im April eine nicht so starke Entlastung 
wie im Vorjahr eingetreten. Die Wechsel
bestände haben durchschnittlich 1 bis 2 Mill. 
Pfd. Sterl. höher als im Vorjahre gestanden; 
gegenüber dem Jahre 1907 ist natürlich eine 
erhebliche Minderung deutlich erkennbar. 
Den höchsten Wechselbestand verzeichnete 
im laufenden Jahre der 1. April mit 35,6 Mill. 
Pfd. Sterl., den niedrigsten der 29. April mit 
30,88 Mill. Pfd. Sterl. ln den Vergleichs
jahren wurde der niedrigste Wechselbestand 
am 29. April 1908 mit 29,48 Mill. Pfd. Sterl. 
erreicht, während die bedeutendsten Wechsel
anlagen am 25. März 1907 mit 37,81 Mill. 
Pfd. Sterl. bestanden. Der B a r  bestand ist 
im Gegensatz zu den Wechselbeständen er
heblich höher als im Vorjahre. Der höchste 
Metallvorrat betrug am 1. April d. J. 41.71 
Mill. Pfd. Sterl.. der niedrigste am 4. März 
38,21 Mill. Pfd. Sterl. Der niedrigste Bar
vorrat in den 3 letzten Jahren bestand für die 
beiden Monate März und April am 1. April 
1907 mit 34,34 Mill. Pfd. Sterl. Der Unter 
schied zwischen Hoch- und Tiefstand betrug
7,37 Mill. Pfd. Sterl. Die P r i v a t  guthaben, 
die im März hinter denen des Vorjahres zu
rückständen, haben sich im April erheblich 
gemehrt und übertrefien die vorjährigen Be
stände. wenn sie auch hinter denen des April 
1907 Zurückbleiben.

Bei der B a n k  v o n  F r a n k r e i c h  
fällt der außerordentlich hohe M e t a l l -  
bestand gegenüber den Vorjahren sofort ins 
Auge. Ende April sind rd. 4% Milliarden Fr. 
Gold und Silber vorhanden, gegen 3779,4 
Millionen Fr. i. V. und 35 171,1 Millionen Fr.
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im Jahre 1907. Der niedrigste Metallbestand 
war am 1. April 1907 mit 3555 Mill. Fr. vor
handen. Der W e c h s e l  bestand steht hinter

300

dem vorjährigen durchschnittlich um 3 bis 400 
Mill. Fr. zurück. Er war im April durch
schnittlich höher als im März. Der N o t e n 
u m l a u f  hat sich in den Vormonaten gegen
über den beiden Vorjahren erheblich gesteigert. 
Am 15. April d. J. wurde eine Rekordziffer 
von 5129,8 Mill. Fr. erreicht.

Die Ein- und Ausfuhr von 
Roheisen, Einfuhr von Eisen* 
erz und Ausfahr von KoKs.

Die R o h e i s e n e i n f u h r  stellte sich 
im Februar auf nur 4182 t gegen 17 591 t im 
Februar 1908, im März auf 9777 t gege« 
24 236 t i. V. Im ersten Vierteljahr wurden 
26 663 t eingeführt gegen 60 982 t i. V. Die 
Roheisen a u s f u h r stellte sich im Februar 
auf 24 871 t gegen 20 907 t i. V., im März auf 
41 239 gegen 21 191 t i. V. Im ersten Viertel
jahr wurden ausgeführt: 84 210 t gegen
66 223 t; es betrug mithin die Roheiseneinfuhr 
mehr als die Hälfte weniger als i. V.. wäh
rend die Roheisenausfuhr um fast 30 vH ge
stiegen ist. Der Ausfuhrüberschuß betrug 
mithin 57 547 t gegen nur 5241 t i. V. Hierin 
spricht sich am stärksten der Rückgang der 
Marktlage aus. Die E i s e n e r z e i n f u h r  
stellte sich im Februar d. J. auf 586 918 t 
gegen 642 019 t, im März auf 713 742 t gegen 
528 479 t. Im ersten Vierteljahr wurden 1,74 
Mill. t Eisenerze eingeführt gegen 1,34 Mill. t 
i. V. oder 420 000 t mehr. Was die einzelnen 
Länder angeht, so steuerte Schweden 556 068 
(460 069), Spanien 583 474 (368 856) t bei. 
Die K o k s a u s f u h r  stellte sich im Fe
bruar auf 260 706 (353 967), im März auf 
303 874 (262 559) t, im ersten Vierteljahr auf 
834 803 gegen 926 338 t. Die Kokserzeugung 
hat im ersten Vierteljahr 5,24 gegen 5,47 
Mill. t i. V. betragen. Die Ausfuhr ist we
niger zurückgegangen als die Erzeugung. Es 
ist mithin der inländische Koksverbrauch ge
ringer als im Vorjahre, was mit der immer
hin noch darnieder liegenden Beschäftigung 
in der Eisenindustrie im Zusammenhang steht.

Ein* und Ausfuhr von Stein
kohlen, Einfuhr von Braun

kohlen.
Die S t e i n k o h l e n e i n f u h r  hat im 

Februar nur 627 388 t gegen 813 217 t i. V. 
betragen, blieb somit um 186 171 t zurück. 
Im März wurden 845 616 gegen 994 772 t eia-
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geführt, oder 149 156 t weniger. Im ersten 
Vierteljahr erreichte die Einfuhr eine Höhe 
von 1,98 Mill. t gegen 2,35 Mill. t i. V.. oder 
rast 370 000 t  weniger. Die Einfuhr e n g 
l i s c h e r  Kohlen ist seit dem 1. Januar mit 
1.63 Mill. t (2,0 Mill. t) um 370 000 t zurück
geblieben, die englische Kohle hat aber nichts
destoweniger bis tief nach Süddeutschland 
hinein die deutsche Kohle nach wie vor er
heblich verdrängt. Die Steinkohlen a u s - 
f u h r  betrug im Februar 1,77 (1,73), im März 
dagegen nur 1.73 (1,90) Mill. t. im ersten 
Vierteljahr 5.24 (4,93) Mill. t. Die Ausfuhr, 
welche in den ersten beiden Monaten gegen
über den Vorjahren noch stark gesteigert 
wurde, hat dann etwas nachgelassen, was 
gleichfalls auf eine leichte Besserung der 
Marktlage, vielleicht aber auch auf eine ge
ringere Aufnahmefähigkeit des Auslandes und 
dessen stark aufgehäufte Lagerbestände hin
weist. Hauptabnehmer der deutschen 
Steinkohlen war im abgelaufenen Viertel
jahr Oesterreich-Ungarn mit 2,43 (2,27) Mill. t, 
dann folgten die Niederlande mit 1.01 (0.89), 
Belgien mit 0,74 (0,71). Frankreich mit 0,35 
(0.31) MilL t. Die S t e i n k o h l e n 
e i n f u h r  beträgt im ersten Viertel
jahr rd 3% Mill. t gegen 2,57 Mill. t i. V. 
Die B r a u n k o h l e n e i n f u h r  belief sich 
im Februar auf 523 349 (667 691). im März 
auf 699 950 (837 617) t. Im ersten Vierteljahr

wurden 1 800 163 gegen 2 201 737 t eingeführt, 
oder rd. 400 (XX) t weniger.

Die Kohlenförderung des 
Deutschen Reiches im F ebruar 

und März 1909.
Die Kohlenförderung ist zunächst noch 

weiter zurückgegangen. So wurden an Stein
kohlen im Februar 11,55 Mill. t  gegen 12,64 
Mill. t im Februar 1908. im März dagegen 
12.91 Mill. t gegen 12.47 Mill. t i. V. erzeugt. 
Im ersten Vierteljahr betrug die Steinkohlen
förderung 36,47 Mill. t gegen 37,69 Mill. t, 
oder 1.22 Mill. t weniger als i. V., d. h. 
durchschnittlich im Monat 400 000 t weniger. 
Die B r a u n k o h l e n  förderung belief sich 
im Februar auf 5,29 Mill. t  gegen 5.40 MilL t, 
im März dagegen auf 5,92 Mill. gegen 5,50 
Mill. t. In den ersten drei Monaten wurden 
18,81 Mill. t gefördert gegen 16,60 Mill. t 
i. V., oder 2,21 Mill. t mehr, im Monatsdurch
schnitt rd. 735 000 t mehr. Damit scheint der 
Tiefstand, dem sich auch der Kohlenbergbau 
nicht entziehen konnte, wenigstens in etwas 
überwunden zu sein.

Der ArbeitsmarKt.
Im Februar und März des Jahres 1909 

kamen nach der Statistik der Zeitschrift .A r
beitsmarkt ‘V im Vergleich mit den Vor
jahren auf 100 oSene Stellen Arbeitsuchende:

männt.
1909

weibl. zus.
Februar 289,44 89,82 198.91
März 230.63 81.78 165.40

männl.
1908

weibl. zus.
Februar 208,06 77,63 153,41
März 178.17 74,86 138,01

Im F e b r u a r  hat die kalte Witterung 
einen weiteren Rückschlag am Arbeitsmarkt 
bewirkt, der besonders darin zum Ausdruck
kommt, daß die Zahl der männlichen Be
schäftigten eine Abnahme erfahren hat. wäh
rend in früheren Jahren die Zahl von Januar 
auf Februar gestiegen war. Die Zahl der
männlichen Arbeitslosen stieg von Januar zu 
Februar von 250,3 auf 289.4. der gesamten
Arbeitslosen von 184,9 auf 198,9. Besonders 
litt das Baugewerbe, aber auch im Bergbau 
haben Feierschichten und Arbeiterentlassung 
immer mehr zugenommen. Nicht ganz so nn-
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günstig lagen die Verhältnisse bei den Eisen
hütten, dagegen hat die M a s c h i n e n 
i n d u s t r i e  eine deutliche Verschlechte
rung zu verzeichnen. Freundlicher gestaltete 
sich der Arbeitsmarkt in der T e x t i l 
i n d u s t r i e  und im S c h n e i d e r g e 
w e r b e .  Im M ä r z  hat sich wie i. V. eine 
Besserung, diesmal um 33,51 vH gegen 154,40 
vH i. V., vollzogen, doch ist die Zahl der 
Arbeitsuchenden erheblich höher als an den 
entsprechenden Vorjahrsterminen. Die un
günstige Witterung hat erst gegen Ende März 
nachgelassen, und damit hat sich der Beschäf
tigungsgrad im B a u g e w e r b e  erheblich 
später als in den früheren Jahren gebessert. 
Die Lage des Arbeitsmarktes im B e r g b a u  
bleibt unbefriedigend; Lohnherabsetzungen 
waren an der Tagesordnung, wenngleich die

Zahl der Arbeiterentlassungen abgenommen 
hat. Entsprechend der etwas lebhafteren Ge
staltung des Roheisenmarktes war die Be
schäftigung auf den H ü t t e n  nicht schlech
ter als in den Vormonaten, während die 
weiterverarbeitenden Gebiete der Eisen
industrie hinsichtlich der Arbeitsverhältnisse 
noch keine Besserung zeigten. ln der 
T e x t i l -  und in der Bekleidungsindustrie 
haben sich die Arbeitsverhältnisse weiter 
wesentlich gebessert, während die mit der 
Bautätigkeit zusammenhängenden H o l z - ,  
Z e m e n t -  und Z i e g e l i n d u s t r i e n  
unter der schlechten Lage des Baugewerbes 
litten. Das T r a n s p o r t g e w e r b e  hat 
durch den Vierteljahrschluß etwas größere 
Anforderungen an den Arbeitsmarkt gestellt, 
und die Zahl der Beschäftigungslosen ist in
folgedessen herabgedrückt worden.
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III. K L E I N E  M I T T E IL U N G E N
AUS LITERATUR UND PRAXIS. 

BILDUNGSWESEN.

280 KLEINE MITTEILUNGEN

Eine technische Z entralbibliothek an 
der Kgl. B ibliothek in Berlin.

W ie w ir der „Technischen Aus
kunft“ , der M onatschrift des kürzlich 
begründeten  In ternationalen  Institu tes 
für T echno-B iblicgraphie entnehm en, 
w ird  je tz t ein lange gehegter W unsch 
w e ite r technischer und industrieller 
K reise endlich in Erfüllung gehen: 
die Schaffung einer technischen Zen
tralb ib lio thek, einer m öglichst voll
ständigen  Sam m lung der in te r
nationalen technischen Z eitschriften- 
und B ücherlite ra tu r. W ährend  die 
p reußische L ite ra tu r durch die ge
setzlichen P flichtexem plare von der 
KgL B ibliothek lückenlos gesam m elt 
w erden  konnte, findet sich an außer- 
preußischer und insbesondere aus
ländischer technischer L ite ra tu r so 
gut w ie n ichts an der e rs ten  Biblio
thek  des R eiches. M an w a r deshalb 
bis je tz t in B erlin auf die B ibliotheken 
der Technischen H ochschule und des 
K aiserlichen P a ten tam tes angew iesen, 
ein U m stand, der zu einer ste tig  unan
genehm er fühlbar w erdenden  B ehelli
gung dieser eigentlich nur für die 
A ngehörigen beider Institu te  b e 
stim m ten B ibliotheken durch Außen
stehende führte. H inzu kam , daß bei 
den genannten B ibliotheken ein Aus
leihen an außerhalb B erlins W oh
nende ausgeschlossen w ar, w ährend  
die KgL B ibliothek bekanntlich einen 
außerordentlich  um fangreichen B uch
ve rk eh r nach au sw ärts  un terhält; 
dies w ird  bei der V ergleichung ih rer 
Ausleihzahlen m it denen der am eri
kanischen P räsenzbib lio theken  nur oft 
ganz übersehen.

D ie technische Z entralbibliothek 
tr itt nicht ganz zufällig so kurze Zeit 
nach der G ründung des In ternatio 
nalen Institu tes für T echno-B iblio
graphie (B erlin W  50, Sp ichernstr. 17) 
ins Leben. Sie steh t in enger V er
bindung m it dem technobiblio
graphischen Institu te. D am it is t wohl 
zum ersten  M al in D eutschland die 
höchst w ichtige V erbindung von Zen
tra l b i b 1 i o t h  e k und Z e n t r a l b i b 
l i o g r a p h i e  geschaffen w orden. 
P r a k t i s c h  b ring t das beiden

Teilen den größten  N utzen. D as b ib
liographische Institu t sam m elt zu 
nächst m it Hilfe seines S tabes von 
Fachleuten  alle technisch-literarischen 
N achrichten, läßt sich das M aterial 
dann durch den B uchhandel kommen, 
B erich te  aus fachm ännischer Feder 
ers ta tten . Auf G rund dieser Sichtung 
kann dann die technische Zentralbib- 
liothek ihre Anschaffungen in zw eck
dienlicher W eise vornehm en. Das 
zw ischen der KgL B ibliothek und dem
I. 1. T. B. getroffene Abkom m en sieht 
vor, daß die z. Z. e tw a  600 technischen 
F achzeitschriften , die das Institu t 
durch seine M itarbeiter biblio
graphisch bearbeiten  läßt, ferner die 
B ücher- und B roschüren litera tu r zu
nächst dem Institu te  zu r Verfügung 
stehen. D as Institu t is t dadurch der 
H auptschw ierigkeit der M ateria lbe
schaffung en thoben: es is t nicht mehr 
ausschließlich auf die unentgeltliche 
Ü berw eisung  von B esprechungs
exem plaren  angew iesen, kann also 
das M ateria l in großer V ollständigkeit 
seinen M itarbeitern  zu r B erich ter
sta ttung  zur V erfügung stellen. So
w eit die p reußische L ite ra tu r in 
F rage kom m t, ist für die B eam ten und 
M itarbeiter des I. I. T. B. die Schaf
fung besonderer A rbeitsgelegenheiten 
in den R äum en der KgL Bibliothek 
vorgesehen.
Die Stellung der Fachhochschulen im 
System e des staatsw issenschaftlichen 

U nterrich tes.
Als S p recher derjenigen w eiten 

K reise, seien sie nun T echniker oder 
nicht, die „die Schaffung einer neuen 
besseren  A uslese der Tüchtigsten 
des Volkes für die nationale F ü h rer
schaft“ w ünschen, h a t H err D r . B e c k  
in dieser Z eitschrift1) die folgenden 
Forderungen für die theoretische Be
rufsausbildung der V erw altungsbe
am ten aufgestellt:

„Die V orbildung kann eine vo r
w iegend ju ristische oder s taa tsw issen 
schaftliche oder technische sein. Sie 
kann dem gem äß erfolgen auf den Uni
v ers itä ten , und zw ar an den juristi-

D Bd. 1. S. 364.
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sehen oder staatsw issenschaftlichen 
(philosophischen) Fakultäten oder an 
einer Fachhochschule. In jedem Falle 
ist bei der Vorbildung darauf zu 
achten, daß die die H auptstudienrich
tung ergänzenden Disziplinen in en t
sprechendem  Umfange betrieben 
w erden .“

Es ist nun von Interesse, daß be
reits der Mann, dessen Gedanken 
über V erwaltung auch heute noch 
längst nicht in ihrer ganzen Tiefe 
ausgeschöpft sind, daß L o r e n z  v o n  
S t e i n ,  der B egründer der modernen 
V erwaltungslehre, innerhalb derselben 
Richtlinien ein Program m  für die 
zw eckm äßigste Bildung zum S taa ts
verw altungsdienst entw ickelt hat, das 
in unvergleichlicher W eite des Blickes 
die Entwicklung von Jahrzehnten  
vorausnim m t. D ieses Program m , das 
noch jüngst von fachm ännischer 
Seite2) das großartigste seiner A rt 
genannt w orden ist, hat für den T ech
niker besondere Bedeutung w egen 
des Anteils, den Stein den T echni
schen H ochschulen an diesem Bil
dungsgänge gew ähren wollte. Auch 
in diesem Punkte seinem etw as älte
ren Zeitgenossen R obert von Mohl 
voraus, der, w ie von H errn P rofessor 
F r a n z  in dieser Zeitschrift3) bereits 
eingehend dargelegt w orden ist, zw ar 
die einseitig form aljuristische Schu
lung kräftig bekämpfte, aber als Bil
dungsstätten für den künftigen V er
w altungsbeam ten unter den höheren 
Lehranstalten seiner Zeit eben doch 
nur die U niversitäten gelten lassen 
wollte. Die Steinschen L eitsätze in 
ihrer schärfsten Fassung finden sich 
in dem W erk : G egenw art und Zu
kunft der R echts- und S taatsw issen
schaft D eutschlands, S tu ttgart 1876. 
Zum vollen V erständnis seiner groß
zügigen historisch und philosophisch 
gehaltenen Auffassung von S taa t und 
V erw altung m üssen aber auch seine 
übrigen Schriften herangezogen w er
den, namentlich die „V erw altungs
lehre“, S tu ttgart 1865 usw. nebst dem 
„Handbuch der V erw altungslehre“,
3. Aufl. ebd. 1887.

Stein dachte sich die theoretische 
Vorbildung aller höheren S taa tsbe
am ten im Rahm en einer allum fassen

2) F. Schmid, Zeitschr. f. d. ges. 
S taatsw issensch. Jg. 65 1909 S. 223.

3) Bd. 1 S. 176.

den „staatsw issenschaftlichen Fakul
tä t“, die als ideales Gebilde seiner 
schöpferischen P hantasie  m it den 
auch gegenw ärtig  an einzelnen deut
schen U niversitäten bestehenden 
gleichnamigen Fakultäten  freilich nur 
eben den Namen gemein hat. Die 
S taatsw issenschaft im Steinschen 
Sinne ist die L ehre vom Leben der 
Gem einschaft der M enschen, die 
W issenschaft der Kräfte, w elche die 
m enschlichen L ebensverhältnisse aller 
A rt erzeugen. Auf diesem  großen 
System  volksw irtschaftlicher und ge
sellschaftlicher Kräfte, „w elche das 
Leben der menschlichen Gem einschaft 
beherrschen und doch sich in keinem 
einzelnen G ebiete derselben e r
schöpfend, in allen gleichmäßig w irken 
und w alten“, ruht die Idee seiner 
staatsw issenschaftlichen Fakultät. Sie 
soll aus v ier selbständigen Teilen be
stehen. D er ers te  Teil hat die all
gemeinen Kräfte der menschlichen 
Gemeinschaft zum Inhalt; er en t
hält also die abstrak ten  und allge
meinen Fächer der S taa tsw issen
schaft, die drei anderen befassen sich 
mit der praktischen oder besonderen 
Staatsw issenschaft.

An der Spitze der praktischen Ge
biete steht die R echtsw issenschaft, 
die nicht durch das R echt entsteht, 
sondern dadurch, daß „das bestim m te 
R echt als Konsequenz der w irtschaft
lichen und gesellschaftlichen Kräfte 
im S taa te“ begriffen w ird, m it anderen 
W orten, daß der S taa t als persönliche 
Einheit der rechtsbildenden K räfte e r
kannt w ird, der das geltende R echt 
„als A usdruck des gegebenen Zu
standes seiner W irtschaft und Ge
sellschaft“ auch setzt.

Gänzlich verschieden hiervon ist 
die Aufgabe des zw eiten praktischen 
G ebietes, der V erwaltung, die zu 
ihrem Inhalte „den Prozeß hat, durch 
den die neuen Zustände entstehen. 
Alles R echt will e tw as hindern, alle 
V erw altung w ird  zur Tat. Es ist da
her ganz unmöglich, vom Begriffe des 
R echts zu dem der V erwaltung, von 
der R echtsw issenschaft zur V erw al
tungslehre zu gelangen. Denn w äh
rend das R echt den S taa t und seine 
T ätigkeit für die E inzelzustände der 
W irtschaft und G esellschaft und ihre 
U nverletzlichkeit in Anspruch nimmt, 
enthält die V erw altungslehre die Ge
setze für den in V olksw irtschaft und 
G esellschaft arbeitenden S taa t“.
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D as dritte  p rak tische Gebiet endlich 
ist das der Hochschulen, die Stein 
als „Erscheinungsform en derselben 
K räfte“ erk lärt, „w elche das R echt 
und die V erw altung erzeugen, sie sind 
nichts anderes als die L ehre von 
diesen K räften in ihrer p raktischen 
A rbeit“, ihre G esam theit (Technische, 
L andw irtschaftliche und H andels- 
Hochschulen) „um faßt die V erw irk
lichung und G estalt der großen 
L ebenskräfte, von Nationalökonomie, 
G esellschaft und S taat, insofern die
selben nicht m ehr durch das selb
ständige W esen oder die gem ein
schaftliche Idee der persönlichen E nt
wicklung, sondern  durch die N atur 
ihrer objektiven Aufgaben bestim m t 
w erden“ . H ierbei ist zu betonen, daß 
Stein zunächst nur an eine ideelle Zu
gehörigkeit der H ochschulen zu seiner 
staatsw issenschaftlichen Faku ltä t der 
Zukunft denkt; w ie w eit und in w e l
cher Form  sie in diese aufgenom m en 
w erden  sollen, will er nicht un ter
suchen, ab er es scheint ihm für die 
D auer unmöglich, „daß eine w ah re  
F aku ltä t der S taa tsw issenschaft sie 
nicht als die p rak tische Erfüllung 
ihrer selbst erkennen und m it Stolz 
begrüßen sollte“.

Jedes dieser v ier G ebiete enthält 
zw ar eine selbständige L ebensauf
gabe, „allein die öffentliche A ner
kennung des A ngehörens an den B e
ruf hat naturgem äß zur Bedingung, 
daß neben einem der drei p raktischen 
F ächer ste ts  das allgem eine Fach 
stud iert w erde. Und da ferner die 
den Inhalt der eigentlich staa tsw issen 
schaftlichen F ächer bildenden Kräfte, 
denen jeder prak tische Teil angehört, 
sich ers t in dem R echtsleben ihr V er
hältnis zu den anderen objektiv und 
klar zum A usdruck bringen, so soll 
dieser eigentlichen s taa tsw issen 
schaftlichen Bildung zugleich d er
jenige Teil der R echtsw issenschaft 
angehören, der dieses G esam tleben in 
der Form  der R echtsbegriffe und ih rer 
E ntw icklung umfaßt. D as ist das 
R echtssystem  und die R echtsge
sch ich te“.

D er Gang des Studium s bestim m t 
sich dem gem äß folgenderm aßen;

a) Jeder jener v ier Teile ha t sein 
System  der V orlesungen.

b) Jeder kann jede Vorlesung hören.
c) Für jedes der drei p raktischen 

G ebiete findet eine selbständige öffe’nt- 
liche Prüfung s ta tt mit einem öffent

lichen Zeugnis; allein die s ta a ts 
w issenschaftliche B erufsbildung ist 
e rs t vollendet, w enn je m it einem der 
drei p raktischen F ächer das Studium
des allgem einen F aches verbunden
w ird.

d) Die Form  der öffentlichen An
erkennung des s taa tsw issenschaft
lichen B erufes ist das D oktorat. Das 
D oktorat hat daher s te ts  drei P rü 
fungen zu r V oraussetzung. Die erste  
Prüfung ist s te ts  die Fachprüfung. 
Die zw eite  P rüfung is t die aus dem 
juristischen Fach , sow eit dasselbe die 
V oraussetzung der bestim m ten Be- 
rufserfüllung en thält; die dritte  ist 
dann die aus dem staa tsw issenschaft
lichen theoretischen Fach, die allge
m eine oder staatsw issenschaftliche 
Prüfung, m it der die E rteilung des 
D oktorats verbunden ist.

Also auch die A ngehörigen der 
H ochschulen können die drei Prüfun
gen zum Z w ecke des D oktorats 
m achen, darin  kom m t deren innere 
G leichw ertigkeit zum A usdruck, und 
m an darf w ohl sagen, daß die D oktor
w ürde, die Stein schon dam als für die 
T echniker vorsah , an Tiefe und Be
deutung der Idee nicht zurücksteht 
h in ter dem Prom otionsrech t, das eine 
m oderne E ntw icklung den Hoch
schulen vorw iegend  aus Gründen 
ih rer äußeren Gleichstellung m it den 
U niversitä ten  verliehen hat.

Dr. H. F  ü c h s e 1, Göttingen. 
L ehrlingskurse für M aschinenw esen 

an d er U n iversitä t C incinnati.
An der U n ivers itä t C incinnati be

stehen  se it dem Jah re  1906 Lehrlings
kurse  für M aschinenw esen (coopera- 
tive courses in engineering), über 
w elche der V orsteher der Ingenieur
abteilung dieser U n ivers itä t sich 
durchaus befriedigt ausspricht. Der 
Z w eck dieser K urse ist, p raktische 
Ausbildung m it theo re tischer Schulung 
im Ingenieurfache zu verbinden. Die 
Schüler arbeiten  abw echselnd  je eine 
W oche in einer M aschinenfabrik und 
je eine W oche in der Ingenieurab
teilung der U n iv e rs itä t Die Klassen 
zerfallen in zw ei A bteilungen, die mit 
einander ab w e c h se la  so daß die eine 
A bteilung in der U nivers itä t u n te r
rich te t w ird , w ährend  die andere im 
M aschinenw erk  a rbe ite t. Die D auer 
der Kurse b e träg t bis zu r E rlangung 
eines akadem ischen G rades (technical 
engineering degree) sechs Jahre. 
W ährend  der Som m erzeit a rb e iten  die
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Schüler durchw eg in den Fabriken 
m it einigen W ochen Ferien. D er S tu
dent verfo lg t in seiner praktischen 
Tätigkeit, so gut es geht, die ganze 
H erstellung einer M aschine vom R oh
stoff bis zur Vollendung und zum V er
kauf. So verbring t z .B . ein Student der 
elektrischen M aschinenindustrie sein 
ers te s  Jah r in dem G ußw erke, die 
nächsten anderthalb Jah re  in der 
M aschinenw erkstätte , die beiden fol
genden Jah re  in den besonderen 
W erkstätten , im denen die U m schalter 
und R egulatoren hergestellt, die 
D rähte um die einzelnen M aschinen
teile gewunden, die M ontierungsar
beiten v errich te t w erden  und die M a
schine auf ihre B rauchbarkeit geprüft 
w ird, die letzten  Jahre in der Zeich- 
nungs- und Verkaufabteilung. Der 
L eh rvertrag  w ird  vom Studenten, der 
U niversität und der Maschimenfi.rma 
unterzeichnet. Die Lehrlingsstudenten 
erhalten  natürlich vom F abrikherrn  
V ergütung für die jew eilig geleistete 
praktische Arbeit. In allen einzelnen 
Fällen besprechen sich die V orstände 
der maschinentechnisc.hen. elektro
technischen und chemischen Abteilung 
der U niversität m it den Fabrikherren  
über die Einzelheiten des P lanes, nach 
dem die M aschinenarbeit verrich te t 
w ird.

Die L ehrlingsstudenten w erden in

INDUSTRIE
Die Polen im Ruhrkohlengebiet.

W enn von der „Polenfrage“ gehan
delt w ird, denkt m an gemeinhin an 
die östlichen P rovinzen, an die viel
fach mißglückten Versuche, die dort 
ansässigen Polen zu guten Preußen 
und D eutschen zu machen. Nur selten 
w ird  die A ufm erksam keit auf die 
starke E inw anderung polnischer Ele
m ente in die urdeutschen Provinzen 
Rheinland-W estfalen gelenkt, und nur 
wenige haben eine k lare Vorstellung 
von der Bedeutung dieser M assen
w anderung für die Gestaltung der 
politischen und w irtschaftlichen V er
hältnisse in diesen Gegenden. So ist 
es zu begrüßen, daß Dr. B redt in 
einer soeben erschienenen A rbeit: 
Die Polenfrage im R uhrkohlengebiet 
(s. Neue L itera tu r S. 288) eine pla
stisch w irkende D arstellung der ein
schlägigen V erhältnisse gibt.

D er große Aufschwung im Kohlen
bergbau der 50er und 60er Jahre —

den Fabriken nach dem Lohnsätze 
von 42 Pfennig für die Stunde, der 
sich alle sechs M onate, im ganzen bis 
zu 88 Pfennig steigert, bezahlt. Diese 
Löhne sind nach am erikanischen Ver
hältnissen sehr gering, und man e r
sieht daraus, daß die A rbeitgeber zu
mal bei1 einem auf sechs Jah re  lauten
den V ertrage  n icht schlecht damit 
fahren. Die B ew erber m üssen im 
Som m er, ehe die V orlesungen begin
nen, in die Fabriken eintreten.

Im ersten  Jahre, 1906 auf 1907, als 
der V ersuch m it diesen Kursen be
gonnen w urde, w aren  von 60 jungen 
L euten Anfragen bei der U niversität 
eingegangen; 45 davon tra ten  in die 
Fabriken ein, und als die U niversität 
die Vorlesungen eröffnete, w urden
28 zugelassen. Im zw eiten Jahre 
w aren  es bereits 800 B ew erber; 
von diesen w urden 60 ausgew ählt 
und in die Fabriken gesandt, und 
als die Vorlesungen im Septem ber 
begannen, w urden  44 zu den Kursen 
in der U niversität empfohlen. Im 
letzten  Jahre hat die Zahl der An
fragen und B ew erbungen bereits an 
nähernd 2000 erreicht. Beide G rup
pen, P rofessoren und Fabrikherren , 
sind mit den Leistungen der L eh r
lingsstudenten außerordentlich zu
frieden.

Dipl.-Ing. C. M. L e w i n .  Berlin.

UND BERGBAU.
1850: 1 665 662 t, 1860 : 4 365 834 t, 
1870: 11 812 528 t Förderung — er
forderte seh r viel neue A rbeitskräfte; 
verm ehrte sich doch die Belegschaft 
von 12 741 Mann im Jah re  1850 und
29 320 im Jah re  1860 auf 51391 Mann 
im Jahre 1870!

W ie sollten die Zechen diesen ge
w altigen M ehrbedarf an A rbeitern 
decken? Die N achbargegenden w aren  
bald erschöpft, und tro tz  der V erw en
dung von Pferden für S trecken trans
port, Haspel usw., tro tz  Steigerung 
der D am pfm aschinenkraft w urden doch 
im mer neue K räfte verlangt. Die 
deutschen L andarbeiter aus Schle
sien, Pom m ern, P reußen und Sachsen, 
die in den 50er und 60er Jahren  in 
großen Scharen zugew andert w aren, 
konnten den B edarf nicht decken, 
und so w urden denn die Polen ins 
Land gezogen. Mit w elchem  E r
folg und in w elchen M assen zeigt 
die Tatsache, daß die Anfang der 60er
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Jah re  im ganzen Industriebezirke so 
gut w ie garn ich t vertre ten en  Polen 
je tz t auf rd. 314 000 Köpfe ange
w achsen  sind.

N aturgem äß finden sich in d e n  R e
v ieren  die m eisten Polen, w o der 
B ergbau am  schnellsten angew achsen  
ist. So w aren  1900 auf folgenden 
Zechen über 50 vH  der B elegschaft 
polnischen U rsprungs:

R evier G elsenkirchen: P lu to  (74,7 
vH), U nser F ritz  (54,6 vH), Konsoli
dation (55,3 vH), H ibernia (50,1 vH), 
W ilhelm ine V iktoria (52,2 vH ); R e
v ie r R ecklinghausen: König Ludw ig 
(61,9 vH), E w ald (85 vH), G raf B is
m arck  (71 vH ); R ev ier H erne: V iktor 
(51,2 vH), F riedrich  der Große (62,5 
vH), v. d. H eydt (57,5 vH), Julia (52,5 
vH ); R evier W attenscheid : Rheinelbe 
(51,3 vH ); R evier W est-E ssen : P ro 
sper I (63,6 vH), P ro sper II (69,9 vH ); 
R evier O st-E ssen : Zollverein (52,2
vH), F riedrich-E rnestine (50,6 vH ); 
R evier Süd-E ssen: Ludw ig (63,8
vH ); R evier Süd-B ochum : D annen
baum  (71,9 vH).

D iese Zahlen haben im w esen t
lichen auch heute noch Geltung.

Ich muß m ir h ier versagen , den 
außerordentlich anregenden A us
führungen des V erfassers über die 
politische und w irtschaftliche O rgani
sation  der Polen, ihre nationalpolni
schen B estrebungen, ihre soziale 
Stellung und ihr P arte iw esen , 
ihre Beziehungen zu ih rer H eim at 
und den dortigen polnischen Bünden 
und V ereinigungen zu folgen, und 
kom m e zu dem zw eiten  H auptteil 
der A rbeit : D i e  P o l e n  a l s  B e r g 
a r b e i t e r .

Politisch und sozial, so h a t der 
V erfasser in den vorhergehenden  A b
schnitten gezeigt, haben die Polen die 
gleiche Stellung w ie die D eutschen 
sich erw orben  und behaupten sie 
auch. W ie steh t es nun beruflich? 
Sind die Polen auch als B ergarbe ite r 
den D eutschen gleich?

Die guten Jahresleistungen  der 
Zechen m it überw iegend polnischer 
B elegschaft, die große Anzahl polni
scher Vollhauer, die den gleichen 
A usbildungsgang — ers t Schlepper 
und B rem ser, dann L ehrhäuer, später 
Vollhauer — w ie die deutschen A r
beiter durchgem acht haben, endlich 
die T atsache, daß die Z echenverw al
tungen A rbeiter deu tscher w ie polni
scher N ationalität gleichmäßig an 

legen, sprechen dafür, daß beide 
völlig gleichw ertig  sind. D agegen 
sind un ter den B etriebsbeam ten  keine 
Polen. D as hängt m it ih re r unge
nügenden V orbildung zusam m en; sie 
kom m en m eist m ittellos und in v o r
gerück teren  Jah ren  ins R uhrgebiet 
und können die für solche Stellungen 
erforderliche längere Ausbildung und 
den B esuch der B ergm annsschule 
n icht m ehr nachholen. Aus gleichen 
G ründen sind auch die M aschinisten 
an den F ö rder- und W asserhaltungs
m aschinen, an  den V entilatoren, 
D am pfkabeln usw . m eist D eutsche. 
Ü berall jedoch, w o keine besondere 
technische Vorbildung gebraucht 
w ird , w o lediglich K örperkraft eine 
Rolle spielt — und das trifft bei der 
großen M asse der K ohlenarbeiter zu 
—, haben die Polen sich bew äh rt und 
können von den D eutschen nicht v er
d räng t w erden , w eil diese eben nicht 
zahlreich genug sind. A nders liegen 
die V erhältnisse, w enn M aschinen in 
großem  M aßstabe bei der Kohlenge
w innung eingeführt w erden . Jede 
A rbeitsersparn is, die durch M aschinen 
erzielt w ird, muß sich für die öst
liche Z uw anderung fühlbar machen, 
sie zurückdäm m en. D er V erfasser 
un tersuch t nun eingehend, inw iew eit 
die B ohrm aschine, die V ervollkom m 
nung der Schießtechnik, die Schräm 
m aschine, die Seilförderung, die Ein
führung der m echanischen Haspel 
und der B erg ev ersa tz  eine B eschrän
kung der A rbeiterzah l zu r Folge ge
hab t haben, und kom m t zu dem 
Schluß: Im R uhrbergbau  is t die V er
w endung von eigentlichen P roduk
tionsm aschinen noch verhältnism äßig 
seh r w enig  vo rgeschritten . Der 
Schw erpunkt der A rbeit liegt noch 
im m er in der M uskelarbeit. W enn 
eine V erm ehrung der K ohlenge
w innung notw endig  w ar, ha t m an sie 
w eniger durch eine V ervollkom m 
nung der technischen Einrichtungen 
als durch eine V erm ehrung der B e
legschaft zu erreichen  gesucht. Daß 
dies aber m öglich w ar, liegt allein 
an den Polen! W eil diese s te ts  in 
genügender Anzahl zur Stelle w aren  
und die N achfrage nach neuen A r
beitsk räften  deckten, konnte der 
K ohlenbergbau seine heutige A us
dehnung erreichen  un ter B eibehal
tung seiner alten  A rbeitsw eise . Und 
sow eit M aschinen eingestellt w urden, 
ha t m an darauf B edacht genom m en,
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daß sie keine längere Ausbildung der 
A rbeiter erforderten, sondern von 
allen sofort zu bedienen w aren. Man 
hat die M aschinen m ehr den A r
beitern angepaßt, als die A rbeiter 
den M aschinen. B isher sind die 
Polen in ihrem W ettbew erbe mit den 
M aschinen Sieger geblieben. Aber 
auch die Einführung schw ieriger zu 
bedienender M aschinen w ürde die 
Polen auf ihrem Posten  finden. Das 
zeigt ihre Verwendung in andeien  In
dustrien. Sehr lehrreich ist hierfür 
eine Aufstellung der G ew erkschaft 
„D eutscher K aiser“ in B ruckhausen a. 
Rh., die den Anteil der polnischen 
A rbeitskräfte an der B esetzung der 
einzelnen A rbeitstätten  und einen 
Nachweis des V erdienstes der A rbei
te r  enthält. Danach ist es zw eifel
los, daß die Polen ebenso w ie die 
D eutschen auch zu qualifizierter Ar
beit fähig sind. In teressan t sind die 
W irkungen, die der V erfasser von der 
verm ehrten  Einführung von M aschi
nen im Ruhrkohlenbergbau auf die 
Polen e rw a rte t: „In dem Maße wie 
die Polen eine höhere Stufe in der 
w estlichen A rbeiterschaft erklimmen, 
muß die Seßhaftigkeit unter ihnen zu
nehmen. Ein V orarbeiter, M aschinist 
oder S tahlform er geht auch bei 
n iedergehender M arktlage nicht in 
den Osten zurück, um als Tagelöhner 
sein Dasein zu fristen. Auch er w ird 
regelmäßig seine Söhne irgend etw as 
lernen lassen, w as ihnen ein Vor
w ärtskom m en erm öglicht, und das 
w ird  sie regelmäßig veranlassen, im 
Industriebezirk des W estens zu blei
ben. Die nationalpolnischen In ter
essen m üssen naturgem äß bei ihnen 
einschlafen. W enn aber gerade die 
Bestgelohnten und T üchtigsten unter 
ihnen den nationalen B estrebungen 
kein Interesse m ehr entgegenbringen, 
w erden die Polen überhaupt an 
M acht und Einfluß verlieren. Auch 
in dieser H insicht also ist die M a
schine ein M ittel zur Lösung der 
Polenfrage.“

In den beiden letzten A bschnitten 
seiner A rbeit: Polen, U nternehm er
und Regierung, spinnt B red t die eben 
ausgeführten G edankengänge w eiter 
aus und w eist nach, daß alles in 
allem die polnische Z uw anderung für 
die ganze Industrie des W estens von 
grundlegender Bedeutung gew esen 
ist. „Ohne sie hätte  der Kohlenberg
bau, diese V oraussetzung industrieller

Entwicklung, en tw eder seine heutige 
A usdehnung nicht erreichen können, 
oder aber seine B etriebsw eise und 
seine A rbeiterschaft trügen ein völlig 
anderes G epräge.“

W. M a t s c h o ß ,  
C harlottenburg. 

Neue Zweige der Maschlnenlndustrle.
Im V orjahre hatte der W irtschaft

liche Ausschuß der D eutschen Kolo
nialgesellschaft (Kolonial - W irtschaft
liches Komitee) mit U nterstützung der 
R eichsregierung eine Ausstellung 
am erikanischer und englischer Baum 
w ollerntebereitungsm aschinen veran 
staltet. D er deutschen Industrie diese 
M aschinen im B etriebe vorzuführen 
und ihr dam it die Anregung zu geben, 
solche M aschinen, mit deren  H er
stellung sie sich bisher nicht befaßt 
hatte, auch ihrerseits anzufertigen, 
w ar Zw eck dieser Ausstellung.

W ie die D eutsche Industrie dieser 
Anregung gefolgt ist, zeigte die im 
Mai d. J. gleichfalls vom W irtschaft
lichen Ausschuß der D eutschen Kolo
nialgesellschaft veransta lte te  zw eite 
Ausstellung von B aum w ollerntebe
reitungsm aschinen, in der die in
zw ischen hergestellten Fabrikate 
deutscher H erkunft neben englischen 
und am erikanischen E rzeugnissen im 
Betriebe vorgeführt w urden, um die 
Leistungsfähigkeit der deutschen M a
schinen gegenüber den erprobten  
englischen und am erikanischen fest
zustellen.

Zugleich gab der W irtschaftliche 
Ausschuß der D eutschen Kolonialge
sellschaft dem heim ischen G ew erbe
fleiß eine w eitere  Anregung durch 
Ausstellen von Palm ölgew innungs
maschinen, einem Zweige der Kolo
nialm aschinen, der, w enn e r auch 
heute noch keinen großen Umfang e r
reicht, doch berufen erscheint, in 
kurzer Zeit ganz bedeutende Aus
dehnung zu erfahren.

Bei den B aum w ollerntebereitungs
m aschinen handelt es sich in der 
H auptsache um zw ei Gruppen, die 
Entkörnungsm aschinen (Gins) und die 
Ballenpressen.

Entkörnungsm aschinen führten vier 
deutsche Firm en vor, und zw ar die 
Sächs. M aschinenfabrik vorm . Rieh. 
H artm ann A. G., Chemnitz, Fr. Haake, 
Berlin, M aschinenfabrik H. Eddel- 
büttel, H arburg a. E., G rether & Cie., 
F reiberg  i. Br.
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Die säm tlichen ausgestellten  M a
schinen deutschen U rsprungs lehnen 
sich vollständig an die en tsprechen
den englischen und am erikanischen 
an, w enn auch das B estreben  zu e r
kennen ist, bei E inzelheiten der Kon
struktion  V erbesserungen ausfindig zu 
machen. Doch h ierm it w ird  m an sich 
nicht begnügen können, will m an dem 
frem den W ettbew erbe  — zum al 'fü r 
den B edarf des übrigen A uslandes — 
erfolgreich entgegentreten .

Einen erfreulichen V ersuch, selb
ständig auf diesem  G ebiete e tw as 
hervorzubringen, ha t die F irm a M. 
M artin, B itterfeld, m it der V orführung 
einer Entw ollm aschine gem acht.

H ydraulische B allenpressen hatten  
drei deutsche Firm en ausgestellt, 
nämlich Fried. Krupp A.-G. G ruson- 
w erk , M agdeburg - Buckau, R itte rs
haus & Blecher, B arm en, F r. H aake, 
Berlin.

Krupp hat sich bei seiner P resse  
vollkom m en an die am erikanische, 
R ittershaus & B lecher an die eng
lische P resse  angelehnt. F r. H aake 
ha t dagegen insofern e tw as Neues 
gebrach t, als e r eine seitliche Füllung 
des Füllschachtes vorsieht. E r e r
reicht dadurch, daß er eine und die
selbe hydraulische P resse  zum Vor- 
und N achpressen verw enden  und be
liebig nachfüllen kann, und daß die 
A bm essungen des Füllschachtes b e
deutend geringer w erden. Seine 
P resse  hat nur einen Füllschacht und 
ist daher selbstverständlich  nicht so 
leistungsfähig, dafür aber bedeutend 
billiger und transportab ler.

Die zw eite  Abteilung der A usstel
lung um faßte die Palm öl- und P alm 
kerngew innungsm aschinen. Bei den 
zur B ereitung von ö l  verw and ten  
Palm kernfrüchten  handelt es sich um 
ein tropisches M assenerzeugnis. Allein 
in H am burg w erden  jährlich für 60 
bis 70 Millionen M Palm öl und 
Palm kerne eingeführt. Die heutige 
B ereitung des Palm öls in den Tropen 
geschieht durch die E ingeborenen in 
der denkbar einfachsten W eise durch 
A uslaugen der F rüch te  m it heißem 
W asser und Abschöpfen des Öles. 
H ierbei gehen e tw a  zw ei D rittel des 
in den F rüch ten  en thaltenen Öles ein
fach verloren . Es w ird  aus diesem 
G runde angestreb t, die E ingebore
nenarbeit durch maschinelle E inrich
tungen allmählich zu ersetzen, und zu 
diesem  Z w ecke h a t bere its  im Jahre

1902 der W irtschaftliche Ausschuß 
der D eutschen Kolonialgesellschaft 
einen P re is  von 1500 M für Erfin
dung einer deutschen M aschine zur 
G ewinnung und ausfuhrfähigen B erei
tung von Palm öl und Palm kernen  aus
gesetzt. Die F irm a F r. H aake hatte  
dam als den P re is  erhalten  und hat 
se it jener Zeit w e ite r an der V ervoll
kom m nung der M aschine gearbeite t; 
inzw ischen hat auch eine französische 
F irm a L. Fourn ier & Cie. in M arseille 
für denselben Z w eck eine M aschine 
gebaut. Diese beiden M aschinen w ur
den auf der A usstellung gezeigt, le tz
te re  leider nur im Modell, erstere  
im B etriebe.

M it der M aschinenausstellung w ar, 
w ie im V orjahre, eine Ausstellung 
von F ab rika ten  aus deutscher 
K olonialbaumwolle verbunden, die 
die F o rtsch ritte  in der V erarbeitung 
deutsch  - kolonialer Baum w olle vor 
Augen führte. An dieser Ausstellung 
beteiligten sich sechs Firm en.

Ü berblickt m an das G esam tbild der 
A usstellung, so is t zunächst der Be
w eis erb rach t, daß die vorjährige 
V eranstaltung ausgezeichnete  Vor
a rbe it geleiste t und daß die diesmalige 
D arbietung m vollem M aße die Auf
gabe erfüllt hat, der deutschen In
dustrie w eitere  w ertvo lle  Anregungen 
zu bieten.

W ie w eitgehende In teressen  hierbei 
besonders für die heim ische M a
schinenindustrie in F rage  stehen, e r
gibt sich aus der B erechnung, daß 
jährlich 17 Millionen Ballen (zu 250 kg 
der Ballen) Baum w olle im W erte  von 
3,7 M illiarden M aufbere ite t w erden, 
und zw ar m it Hülfe von rd. 100 000 
E rntebereitungsm aschinen  im W erte 
von rd. 100 Millionen M ; der jährliche 
U m satz w ird  auf über 10 Millionen M 
geschätzt. D ies sind Zahlen, die für 
sich selbst sprechen.
(Nach einem B erichte des Kolonial
kom itees der Ständigen A usstellungs
kom m ission für die D eutsche In

dustrie.)
Die S chw eiz und die deutsche 

M ontanindustrie. D a die Schw eiz 
w eder eigenen K ohlenbergbau noch 
eigene E isengew innung hat, so ist sie 
darauf angew iesen, ihren  B edarf an 
Kohle und Eisen aus dem A uslande 
einzuführen. A us geographischen und 
w irtschaftlichen  G ründen ist D eutsch
land der gegebene L ieferer von Kohle
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und Eisen für die V ersorgung der 
Schw eiz. Den Kohlenm arkt verso rg t 
auch D eutschland in der H auptsache: 
im Jah re  1908 w urden in der Schw eiz 
2,92 Millionen t Kohlen eingeführt, 
davon 2,30 Millionen aus D eutsch
land, 385 740 t  aus Frankreich, 
46 367 t aus England. Auch bei 
der Einfuhr von W alzeisen, Blech 
und Röhren steh t D eutschland 
w eitaus an der Spitze der Einfuhr
länder. Im Jah re  1908 w urden  von 
diesen G egenständen 214 481 t  einge
führt, davon 171 130 oder 79,79 vH 
aus D eutschland; F rankreich  sandte 
nur 19 511 und England 11685 t. An
ders liegen die Dinge freilich bei Roh
eisen und vorgew alzten  Blöcken. 
Hier steht D eutschland ers t an zw ei
ter Stelle und nur w enig vo r Groß
britannien. Im Jah re  1908 w aren  
nämlich an der Einfuhr von Roheisen 
Frankreich  m it 36 704, D eutschland 
m it 32 011 und England m it 28 124 t 
beteiligt. Die verhältnism äßig schw ä
chere Beteiligung D eutschlands an der

V ersorgung mit Roheisen ist kaum 
aus der B ew egung der P re ise  für 
deutsches Roheisen zu erklären , da 
gerade der ungeregelte W ettbew erb  
der deutschen W erke unter sich die 
P re ise  sehr herabdrückt. Die n iedrig
sten P re ise  für deutsches Eisen w u r
den im N ovem ber 1908 gezahlt. B e
reits Ende N ovem ber gingen sie w ie
der in die Höhe. Die Franzosen 
haben vielleicht in der V ersorgung 
der Schw eiz m it Roheisen insofern 
einen V orsprung vo r D eutschland, als 
die französischen R oheisenw erke an 
den Zw ischenhandel nicht liefern, 
sondern durch das V erkaufkontor 
in L ongw y ihr Eisen unm ittelbar an 
die Kunden verkaufen. D adurch v e r 
mögen sie den Abnehmern in der 
Schw eiz m ehr entgegenzukom m en, 
als dies bei B erücksichtigung des 
Z w ischenhandels der Fall ist. Die 
P re ise  für englisches Eisen w aren  in 
der Schw eiz im Jah re  1908 w eniger 
Schw ankungen unterw orfen als die 
P reise  für deutsches.

HANDEL UND VERKEHR.
Deutschlands Außenhandel mit der 

Türkei ha t im letzten Jahre eine em p
findliche Einbuße erlitten ; die Um
sä tze  sind von 136,95 Millionen M im 
Jah re  1907 auf 111,63 Millionen im 
Jah re  1908 oder um 25,32 Millionen 
M zurückgegangen. D as m acht eine 
Abnahme von 18% vH. Die Einfuhr 
au s  der Türkei ging von 55,22 auf
47,56 Millionen, die Ausfuhr dorthin 
von 81,73 auf 64,07 Millionen M zu
rück. Die Ausfuhr ha t demnach mehr 
eingebüßt als die Einfuhr. W enn w ir 
dies Ergebnis m it w eiter zurücklie
genden vergleichen, so folgt für 
che Ausfuhr D eutschlands nach der 
T ürkei eine e tw as unruhige E ntw ick
lung. Im Jah re  1900 führte D eutsch
land e rs t für 34,4 Millionen M W aren 
nach der Türkei aus, 1896 ers t für 28 
Millionen M. D abei w a r die deutsche 
Ausfuhr nach der Türkei vor 1896 
schon einmal erheblich lebhafter ge
w esen ; 1892 z. B. hatte  sie 41 Millio
nen M betragen. A ber se lbst gegen

über diesem ungewöhnlich guten Jah r 
behält das Jah r 1908 m it 64,07 Mil
lionen M noch einen ansehnlichen 
Vorsprung. Die Einfuhr aus der T ü r
kei ha t sich e tw as anders entw ickelt; 
sie w ar seit 1893 in drei Jahren  g rö 
ßer als 1908. Sie hat 1905 51,6, 
1906 55,0 und 1907 55,2 Millionen M 
betragen. 1908 ging sie dann auf
47,56 Millionen M herunter. Sucht 
man zu erm itteln, w elche W aren  im 
gegenseitigen V erkehr vom Rückgang 
am  m eisten betroffen w urden, so ist 
bei der Einfuhr vornehm lich Wolle, 
Mohn, Hafer, G erste usw. zu nennen, 
die D eutschland beträchtlich  w eniger 
als 1907 aus der Türkei einführte. 
In der Ausfuhr sind dagegen Eiseti- 
w aren  und T extilw aren  besonders 
s ta rk  zurückgegangen. Allein die 
Ausfuhr deutscher E isenbahnschienen 
nach der Türkei ist von 14 230 t im 
Jah re  1907 auf 7584 t im Jahre 1908 
gesunken.
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